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- Anzeige -

Ostern ist die Zeit der Erneuerung, 
des Aufblühens und des Lichts. 
Wie die Natur erwacht auch unser Herz 
zu neuer Hoffnung, Freude und Frieden. 

Frohe Ostern!

Mehr Anklam unter

Andreas Brüsch, Bürgervorsteher

Michael Galander, Bürgermeister
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Amtsgebäude Spantekow, Rebelower Damm 2

Telefon: 039727 2500, Telefax: 039727 20225

Bereich Zuständigkeiten/Aufgaben Mitarbeiter Zimmer Telefon E-Mail
LVB Leitender

Verwaltungsbeamter Hr. Heidschmidt 9 25013 h.heidschmidt@amt-anklam-land.de
SB Sekretariat Fr. Bookhagen 2 25010 a.bookhagen@amt-ankam-land.de
SB Organisation/IT Herr Herold 22 25023 a.herold@amt-anklam-land.de

Amt für Finanzen Amtsleiterin Fr. Dr. Butzke 11 25019 p.butzke@amt-anklam-land.de
SB Haushaltsplanung,
Geschäftsbuchhaltung Fr. Nentwich 11 25021 s.nentwich@amt-anklam-land.de
SB Haushaltswesen,
Haushaltsplanung

Hr. Utke
Hr. Gau 10

25026
25020

c.utke@amt-anklam-land.de
r.gau@amt-anklam-land.de

SB Steuern Fr. Ihlenfeld
Fr. Berger 14

25027
25047

a.ihlenfeld@amt-anklam-land.de
m.berger@amt-anklam-land.de

Kassenleiter Fr. Gienapp 4 25028 a.gienapp@amt-anklam-land.de
SB Buchungsstelle Fr. Borreck 4 25039 k.borreck@amt-anklam-land.de
SB Innen- u. Außen-
vollstreckung Fr. Vaßmer 6 25034 e.vassmer@amt-anklam-land.de
SB Kämmerei Fr. Venz 12 25041 j.venz@amt-anklam-land.de

Amt für zentrale 
Dienste Amtsleiterin Fr. Neideck 21 25036 s.neideck@amt-anklam-land.de

SB Zentrale Servicestelle Fr. Kraatz 19 25043 b.kraatz@amt-anklam-land.de
SB Zentrale Servicestelle Fr. Draht 19 25042 g.draht@amt-anklam-land.de
SB Einwohnermeldeamt und 
Wohngeld Hr. Wilke 9 25072 m-wilke@amt-anklam-land.de
SB Kindergärten/Schulen Fr. Hinrichs 17 25012 b.hinrichs@amt-anklam-land.de
SB Personalwesen Fr. Rosemann 8 25017 g.rosemann@amt-anklam-land.de
SB Wohngeld Fr. Nast 13 25024 s.nast@amt-anklam-land.de
SB Kultur/Versicherung/Archiv Fr. Gutknecht 20 25011 k.gutknecht@amt-anklam-land.de

Amt für Ordnung 
und Sicherheit Amtsleiterin Fr. Hübner 9 25053 n.huebner@amt-anklam-land.de

SB Allg. Ordnungsangelegen-
heiten u. öffentl. Sicherheit Fr. Wendt 16 25054 k.wendt@amt-anklam-land.de
SB Gewerbe- und Schorn-
steinfegerangelegenheiten Fr. Baum 12 25055 k.baum@amt-anklam-land.de
SB Brandschutz Fr. Lemke 25056 d.lemke@amt-anklam-land.de
SB Einwohnermeldeamt Fr. Naroska 1 25045 a.naroska@amt-anklam-land.de

Sprechzeiten des Amtes Anklam-Land in Spantekow und in der Außenstelle Ducherow

Dienstag von 09:00 bis 11:30 Uhr und von 12:30 bis 18:00 Uhr und  
Donnerstag von 09:00 bis 11:30 Uhr und von 12:30 bis 15:00 Uhr
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Medow,  Neetzow-Liepen, Neu Kosenow, Neuenkirchen, Postlow, Rossin, Sarnow, Spantekow und Stolpe an der Peene
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Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: Mike Groß (V. i. S. d. P.) 
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Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Verfassers wieder, der 
auch verantwortlich ist. Für Text-, Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzei-

genpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer 
Ereignisse kann nur Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben wer-
den von uns aus in 4c-Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Bean-
standungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Die Vervielfältigungs- und 
Nutzungsrechte der hier veröffentlichten Fotos, Bilder, Grafiken, Texte und auch 
Gestaltung liegen beim Verlag. Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung 
des Urhebers.
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Außenstelle Ducherow

Telefon: Vorwahl 039727
Achtung! Neue Telefonnummern in der Außenstelle Ducherow.
Bitte die neue Vorwahl beachten!

Telefax: 039727 25069

Bereich Zuständigkeiten Mitarbeiter Telefon E-Mail
Amt für Gemeinde-
entwicklung
und Liegenschaften Amtsleiterin Fr. Hasenjäger 25058 e.hasenjaeger@amt-anklam-land.de

SB allg. Bauverwaltung Hr. Nimptsch 25038 p.nimptsch@amt-anklam-land.de
SB allg. Bauverwaltung Hr. Rüdiger 25059 s.ruediger@amt-anklam-land.de
SB Dorferneuerung Fr. Dinse 25065 j.dinse@amt-anklam-land.de

Fr. Rosenthal 25066 r.rosenthal@amt-anklam-land.de
Hr. Weißenborn 25044 a.weissenborn@amt-anklam-land.de

SB Bauleitplanung Hr. Albrecht 25057 m.albrecht@amt-anklam-land.de
SB Liegenschaften Fr. Peise-Neels 25060 b.peise.neels@amt-anklam-land.de

Fr. Pinske 25063 m.pinske@amt-anklam-land.de
SB Umwelt-Naturschutz Fr. Thom 25050 s.thom@amt-anklam-land.de
SB Zentrales Fr. Campe 25051 a.campe@amt-anklam-land.de
Gebäudemanagement Fr. Städing 25052 j.staeding@amt-anklam-land.de

Amt für Ordnung und 
Sicherheit Amtsleiterin Fr. Hübner 25053 n.huebner@amt-anklam-land.de

Standesbeamtin Fr. Unruh 25040 m.unruh@amt-anklam-land.de
Fr. Niewolak 25040 r.niewolak@amt-anklam-land.de

SB Einwohnermeldeamt Fr. Klingbeil 25061 g.klingbeil@amt-anklam-land.de

Außenstelle Ducherow, Hauptstraße 74 und 75, 17398 Ducherow

Gemeinde Boldekow

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Boldekow über die Erhebung einer 
Hundesteuer (Hundesteuersatzung)
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S.777) und der
§§ 1, bis 3 und 17 des Kommunalabgabengesetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern KAG M-V vom 12.04.2005 (GVOBI. 
M-V S.146), geändert durch Art. 2 ÄndGe vom 13.07.2011 (GVOBL. 
M-V S. 777), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindever-
tretung Boldekow vom 2 2. FEB. 2024 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
Die Satzung der Gemeinde Boldekow über die Erhebung einer 
Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 11.10.2001 geändert 
durch Artikel 1 der Ersten Satzungsänderung der Hundesteuer-
satzung vom 18.03.2021 wird wie folgt geändert.

§ 1 Steuergegenstand
(1) Steuergegenstand ist das Halten eines über vier Monate alten 
Hundes im Gemeindegebiet.
(2) Bei Hunden der nachfolgend aufgeführten Rassen, bei denen 
von einer Zucht, Ausbildung oder Abrichten herausgebildeten, 
über das natürliche Maß hinausgehenden Kampfbereitschaft, 
Angriffslust, Schärfe oder einer anderen, in ihrer Wirkung ver-
gleichbaren Mensch oder Tier gefährdenden Eigenschaft aus-
zugehen ist,
1. American Pittbull Terrier
2. American Staffordshire Terrier
3. Staffordshiere Bull Terrier
4. Bull Terrier
sowie deren Kreuzungen untereinander und mit anderen Hun-
derassen oder - gruppen wird angenommen, dass es sich um 
gefährliche Hunde handelt. (Festgelegt im § 2 der Hundehalterver-
ordnung M-V vom 04.07.2000, die bis zum 22.07.2022 gültig war.)
Diese Einteilung als gefährliche Hunde gilt auch weiterhin nach  
§ 12 - Übergangsvorschriften- der neuen Hundehalterverordnung 

(GVOBL: M-V 2022, S.441) für die Hunde, die bis zum 22.07.2022 
angemeldet wurden.
Für die Hunde die ab dem 23.07.2022 angemeldet wurden bzw. 
werden gilt § 3 der neuen Hundehalterverordnung, nach dem 
die örtliche Ordnungsbehörde die Gefährlichkeit eines Hundes 
feststellen muss.

§ 12 Hundesteuermarken (neu eingefügt)
(1) Jeder Hundehalter erhält nach der Anmeldung eines Hundes 
einen
Steuerbescheid und eine Hundesteuermarke. Bei Festsetzung 
der Züchtersteuer erhält der Hundehalter zwei Steuermarken.
(2) Die Hunde müssen außerhalb des Hauses oder des umfrie-
deten Grundbesitzes mit einer gültigen und sichtbar befestigten 
Steuermarke versehen sein. Bei Verlust der Steuermarke wird 
dem Hundehalter auf Antrag eine Ersatzmarke gegen eine Ver-
waltungsgebühr ausgehändigt.
(3) Bei Abmeldung eines Hundes ist die Steuermarke an die Ge-
meinde
zurückzugeben.
§ 13 Anzeigepflicht (verschoben von § 12)
§ 14 Ordnungswidrigkeiten (verschoben von § 13)
§ 15 Inkrafttreten (verschoben von § 14)

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.
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3. je ha Vorteilsfläche für die Schöpfwerksbewirtschaftung 16,58 Euro
4. je ha Vorteilsfläche für die Deichpflege 13,98 Euro

Artikel 2
Inkrafttreten
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

uss wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Boldekow, 29.02.2024

Gemeinde Boldekow
Bürgermeister Hr. Dr. Vogel
Siegel

Gemeinde Boldekow
Der Bürgermeister
- Amtliche Bekanntmachung -

Betr.: vorhabenbezogener  
Bebauungsplan Nr. 3  
„SO Photovoltaik Boldekow“  
der Gemeinde Boldekow

hier: Bekanntmachung des Beitrittsbeschlusses 
und der Genehmigung der Satzung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boldekow hat am 
10.10.2023 in öffentlicher Sitzung den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 3 „SO Photovoltaik Boldekow“ in der Fas-
sung vom September 2023 als Satzung beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist der als 
Anlage beigefügten Übersichtskarte zu entnehmen. Er beläuft 
sich auf eine Größe von etwa 46 ha und umfasst die Flurstücke 
103, 104/4 (tlw.), 106/4 (tlw.), 157/8 (tlw.) und 158/6 (tlw.) der 
Flur 1 in der Gemarkung Boldekow.
Mit Schreiben des Landkreises Vorpommern-Greifswald als 
höhere Verwaltungsbehörde vom 08.01.2024 (Aktenzeichen: 
04224-23-44) wurde der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
Nr. 3 „SO Photovoltaik Boldekow“ der Gemeinde Boldekow 
nach § 10 Abs. 2 BauGB mit Maßgaben, Auflagen und Hin-
weisen genehmigt.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boldekow ist den Maß-
gaben am 22.02.2024 in öffentlicher Sitzung beigetreten. Die 
Erfüllung der Maßgabe wurde vom Landkreis Vorpommern-
Greifswald bestätigt. Alle Auflagen und Hinweise wurden erfüllt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans Nr. 3 „SO Photovoltaik Boldekow“ 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB i. V. m. der Hauptsatzung der Ge-
meinde Boldekow in Kraft.
Die Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 3 
„SO Photovoltaik Boldekow“ der Gemeinde Boldekow kann mit 
der Begründung vom Tag der Veröffentlichung dieser Bekannt-
machung an, im Amt Anklam-Land, Hauptstraße 75, 17398 
Ducherow, während der Dienststunden eingesehen werden.
Gemäß § 10a Abs. 2 BauGB ist die Einsichtnahme ebenfalls 
über die Internetseite des Amtes Anklam-Land unter https://
amt-anklam-land.de/category/bauleitplanung/ sowie über 
das Bau- und Planungsportal M-V unter https://bplan.geoda-
ten-mv.de/Bauleitplaene möglich. Auf Verlangen wird Aus-
kunft über den Inhalt erteilt.
Es wird auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1, 2 und 
4 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechts-
folgen des § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen. Unbeachtlich 
werden demnach

Zweite Satzung zur Änderung der „Satzung 
der Gemeinde Boldekow über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Verbands-
beiträge für die allgemeine Gewässerunter-
haltung und Verwaltung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Untere Tollense/Mittlere 
Peene“ Jarmen“ vom 15.02.2019
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vor-pommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S.777), des § 
3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungs-
verbänden (GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBI. M-V S.458), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2015 (GVOBI. 
M-V S. 474) sowie der §§ 1, 2, und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG M-V) vom 12.04.2005 (GVOBI. M-V S.146), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777, 
833) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
Boldekow am 22.02.2024 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
Der Abs. (2) § 3 der bestehenden Satzung erhält folgende 
Fassung:

§3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(2) Die Gebühr beträgt:
1. für Flächen nach Absatz (1) Punkt 1 je angefangene 500 m2 6,30 €
2. für alle anderen Flächen je ha 12,41 Euro

Artikel 2
Inkrafttreten
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung 
der Gemeinde Boldekow über die Erhebung 
von Gebühren zur Deckung der Verbandsbei-
träge und Umlagen der Wasser- und Boden-
verbände „Landgraben“ Friedland und „Un-
tere Peene“ Anklam vom 15.02.2019
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das 
Land Mecklenburg-Vor-pommern (KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S.777), des § 
3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungs-
verbänden (GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBI. M-V S.458), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2015 (GVOBI. 
M-V S. 474) sowie der §§ 1, 2, und 6 des Kommunalabgabenge-
setzes (KAG M-V) vom 12.04.2005 (GVOBI. M-V S.146), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777, 
833) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
Boldekow am 22.02.2024 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
Der Abs. (2) des § 3 der bestehenden Satzung erhält folgende 
Fassung:

§3
Gebührenmaßstab und Gebührensatz
(2) Die Gebühr beträgt:
1. für Flächen nach Absatz (1) Punkt 1 je angefangene 500 m2 6,30 €
2. für alle anderen Flächen je ha
a) im Einzugsbereich Wasser- und Bodenverband „Landgraben“ 
26,85 Euro
b) im Einzugsbereich Wasser- und Bodenverband „Untere Peene“ 
18,70 Euro
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Bekanntmachung Entwurfs- und Ausle-
gungsbeschluss der Klarstellungssatzung 
mit einbezogenen Flächen nach § 34 Abs. 4 
BauGB für den Ort Boldekow der Gemeinde 
Boldekow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boldekow hat in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 22.02.2024 den Entwurfs- und Beteili-
gungsbeschluss für die Klarstellungssatzung mit einbezogenen 
Flächen nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der Ge-
meinde Boldekow gefasst.

1 Geltungsbereich und Größe
Für das im beiliegenden Planauszug gekennzeichnete Gebiet der
Gemeinde Boldekow
Gemarkung Boldekow
Flur 2
Flurstücke 71/1 (tw.), 71/5 (tw.), 87(tw.) und 90 (tw.)

ist die Aufstellung einer Klarstellungssatzung mit einbezogenen 
Flächen nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der Ge-
meinde Boldekow vorgesehen.
Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches der Klarstellungs-
satzung mit einbezogenen Flächen nach § 34 Abs. 4 BauGB für 
den Ort Boldekow der Gemeinde Boldekow beträgt circa 19.100 m².

2 Anlass und Ziele der Planaufstellung
Die oben benannten Flurstücke befinden sich derzeit im Außen-
bereich. Folglich besteht für die geplante Wohnbebauung nach 
§ 35 BauGB kein Baurecht.
Für den Ort Boldekow der Gemeinde Boldekow gibt es bislang 
keine gültige Klarstellungssatzung mit einbezogenen Flächen 
nach § 34 Abs. 4 BauGB.
Um die geplante Wohnbebauung realisieren zu können, ist die 
Schaffung von Baurecht erforderlich. Dazu ist die Aufstellung der 
Aufstellung einer Klarstellungssatzung mit einbezogenen Flächen 
nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der Gemeinde 
Boldekow vorzunehmen.
Mit der Aufstellung einer Klarstellungssatzung mit einbezogenen 
Flächen nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der Ge-
meinde Boldekow sollen die Voraussetzungen für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung geschaffen werden.

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
der Satzung über den Bebauungsplan und des Flächennut-
zungsplanes

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich ge-
genüber der Gemeinde Boldekow unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

Des Weiteren wird auf § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) hingewiesen, wo-
nach ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in 
diesem Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlas-
sen worden sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden können 
(außer bei Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvor-
schriften). Innerhalb der Jahresfrist muss der Verstoß schriftlich 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht werden.

Boldekow, den 29.02.2024
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Bekanntmachung über die Beteiligung des 
Entwurfs zur Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Rubenow der Gemeinde 
Boldekow

I.
Der räumliche Geltungsbereich für die Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Ru-
benow der Gemeinde Boldekow umfasst eine Fläche von 91.480 
m² (9,1 ha) und bildet sich aus dem Bebauungszusammenhang 
heraus.
Folgende Flurstücke befinden sich innerhalb des Geltungsbe-
reiches:
Gemeinde Rubenow
Gemarkung Zinzow
Flur 1
Flurstück 234, 235, 236 und 238
Gemarkung Rubenow A
Flur 2
Flurstück 6, 9 (tw.),10 (tw.), 12 (tw.), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20 (tw.), 21, 22/1, 22/4 (tw.), 23/2 (tw.), 24/1 (tw.), 
24/2, 25 (tw.), 26, 27, 28, 29, 30, 31/1, 31/3, 31/4, 
32/1 (tw.), 32/2 (tw.), 33 (tw.), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40/2, 41/2 und 42 (tw.)

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boldekow hat in ihrer 
Sitzung am 15.02.2022 die Aufstellung der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
Rubenow der Gemeinde Boldekow nach § 34 Abs. 4 Baugesetz-
buch (BauGB) beschlossen.
Ziel der Gemeinde Boldekow ist es, für die Ortslage Rubenow nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB klarstellend die Grenzen der hier im 
Zusammenhang bebauten Ortslage festzulegen. Gleichzeitig sollen 
Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebaute Ortslage 
gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB einbezogen werden.
Der Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil Rubenow der Gemeinde 
Boldekow wurde gemäß § 4a Abs. 3 BauGB geändert.
Der geänderte Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssat-
zung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Rubenow der 
Gemeinde Boldekow, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und 
dem Text (Teil B) sowie der Begründung wird gemäß § 4a Abs. 
3 BauGB in der Zeit
vom 25.03.2024 bis zum 26.04.2024
im Internet auf der Homepage des Amtes Anklam-Land veröf-
fentlicht.
Zusätzlich liegt der geänderte Entwurf der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
Rubenow während der allgemeinen Öffnungszeiten des Amtes 
Anklam-Land im Amt Anklam-Land, Ducherow, Hauptstraße 75, 
Sachbereich Bauleitplanung/allgemeine Bauverwaltung zu jeder-
mann Einsichtnahme aus.
Während der Beteiligungsfrist können von jedermann Stellungnah-
men zu den vorgenommen Änderungen des geänderten Entwurf 
der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil Rubenow der Gemeinde Boldekow sowie 
dessen Begründung schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Rubenow der Gemeinde 
Boldekow unberücksichtigt bleiben.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
Eine Anpassung des räumlichen Geltungsbereiches wurde vor-
genommen. Dies betrifft die Flurstücke 234, 235, 236 und 238 
der Flur 1, Gemarkung Zinzow sowie die Flurstücke 32/2, 32/1, 
33, 36, 38 und 39 der Flur 2, Gemarkung Rubenow A. In direkter 
Nachbarschaft zu den o. g. Flurstücken befindet sich Wald bzw. 
Aufforstungsflächen. In diesen Bereichen ist die Einhaltung des 
im LWaldG M-V vorgegebenen Mindestwaldabstandes von 30,00 

Mit der Aufstellung einer Klarstellungssatzung mit einbezogenen 
Flächen nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der Gemeinde 
Boldekow sollen die folgenden Planungsziele umgesetzt werden:
- Sicherung einer städtebaulichen Entwicklung im Ort Boldekow,
- Schaffung von Baurecht für geplante Wohngebäude ein-

schließlich zugehöriger Nebenanlagen und
- Einhaltung der naturschutzrechtlichen Anforderungen an 

Naturschutz und Landschaftspflege im Zusammenhang mit 
der vorgesehenen Nutzung.

Die Erschließung des Standortes ist durch die vorhandene Dorfstraße 
gegeben.
Zur Umsetzung der Planungsziele ist die Aufstellung einer Klarstel-
lungssatzung mit einbezogenen Flächen nach § 34 Abs. 4 BauGB für 
den Ort Boldekow der Gemeinde Boldekow erforderlich.
Die Aufstellung der Klarstellungssatzung mit einbezogenen Flächen 
nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der Gemeinde Bol-
dekow erfolgt unter Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
in entsprechender Anwendung zum vereinfachten Verfahren nach § 
13 BauGB.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boldekow hat mit Beschluss 
vom 22.02.2024 den Entwurf der Klarstellungssatzung mit einbezo-
genen Flächen nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der 
Gemeinde Boldekow in der Fassung von August 2023 gebilligt und 
zur Beteiligung bestimmt.
Der Entwurf der Satzung über die Klarstellungssatzung mit einbezo-
genen Flächen nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der 
Gemeinde Boldekow, bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B) sowie der Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit
vom 25.03.2024 bis zum 26.04.2024
im Internet auf der Homepage des Amtes Anklam-Land veröffentlicht.
Zusätzlich liegt der Entwurf der Klarstellungssatzung mit einbezo-
genen Flächen nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der 
Gemeinde Boldekow während der allgemeinen Öffnungszeiten des 
Amtes Anklam-Land im Amt Anklam-Land, Ducherow, Hauptstraße 
75, Sachbereich Baueltiplanung/allgemeine Bauverwaltung zu jeder-
mann Einsichtnahme aus.
Während der Beteiligungsfrist können von jedermann Stellungnah-
men zum Entwurf der Klarstellungssatzung mit einbezogenen Flä-
chen nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der Gemeinde 
Boldekow sowie dessen Begründung schriftlich oder während der 
Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung der Klarstellungssatzung mit einbezogenen Flächen 
nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der Gemeinde Bolde-
kow unberücksichtigt bleiben.
Es liegen derzeit keine wesentlichen umweltbezogenen Informati-
onen vor.

II.
Der Entwurf der Klarstellungssatzung mit einbezogenen Flächen 
nach § 34 Abs. 4 BauGB für den Ort Boldekow der Gemeinde Bol-
dekow mit der Begründung ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet 
zu veröffentlichen und die betroffenen Behörden, sonstigen Träger 
öffentlicher Belange und Nachbargemeinden sind von der Beteiligung 
zu benachrichtigen.

III.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB wird 
durchgeführt.

IV.
Der Beschluss wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
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- Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 12.07.2022 mit fol-
genden Belangen aus den einzelnen Fachbehörden:

• Sachgebiet Wasserwirtschaft mit Auflagen zur Trinkwas-
serversorgung und Abwasserentsorgung und zum an-
fallen Niederschlagswasser sowie zur Einholung einer 
Stellungnahme des zuständigen Wasser- und Boden-
verbandes; Hinweise, dass sich im Plangeltungsbereich 
keine Trinkwasserschutzzonen befinden, zum Einbau von 
Wärmepumpen, zur Beachtung der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und 
zur Berücksichtigung des Wasserhaushaltsgesetzes;

- Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, Forstamt Neubran-
denburg vom 27.07.2022 mit dem Verweis auf die Einhaltung 
des 30 m Waldabstandes und Anpassung der Geltungsbe-
reichsgrenze an den Waldabstand;

- Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 16.08.2022 mit fol-
genden Belangen aus den einzelnen Fachbehörden:

• Sachgebiet Naturschutz mit dem Verweis auf gesetzlich 
geschützte Biotope innerhalb des Plangeltungsberei-
ches, die Überarbeitung der Eingriffsregelung für die Er-
weiterungsflächen und auf das Landschaftsschutzgebiet 
„Landgrabental“.

II.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, der Öffentlichkeit hat nach § 
4a Abs. 3 BauGB zu erfolgen.

III.
Der Beschluss wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

m bei der Festlegung des Geltungsbereiches zu beachten. 
Demzufolge wurde der Geltungsbereich so angepasst, dass 
der Waldabstand von 30,00 m eingehalten werden kann.
Weiterhin wurde der Geltungsbereich im Bereich der Flurstücke 
6 und 12 der Flur 2, Ge-markung Rubenow A verkleinert, um 
eine Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebietes „Land-
grabental“ ausschließen zu können.
Die innerhalb des Geltungsbereiches vorhandenen Bau- und 
Bodendenkmale wurden nachträglich in die Planzeichnung 
aufgenommen.
Unter Punkt 6 „Wohnbaulandreserven im Gemeindegebiet/Ei-
genentwicklung“ wurden die Wohnraumkapazitäten, die durch 
die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung geschaffen werden, 
ergänzend aufgenommen.
Auf dem Flurstück 235 und an der Grenze zu den Flurstücken 
236 und 32/2 der Flur 1, Gemarkung Zinzow befindet sich ein 
gesetzlich geschütztes Biotop, welches in der Plan-zeichnung 
zum Erhalt festgesetzt wurde. Durch die Festsetzung des ge-
setzlich geschützten Biotops kommt es zu Einschränkungen 
der im Entwurf ausgewiesenen Ergänzungsfläche. Um das 
gesetzlich geschützte Biotop erhalten zu können und gleich-
zeitig eine Wohnbe-bauung auf dem Flurstück 235 ermöglich 
zu können, wurde die Ausweisung eines Baufeldes vorgenom-
men, so dass ein ausreichender Abstand zum gesetzlich ge-
schützten Biotop gewährleistet werden kann und es zu keinen 
Beeinträchtigungen des Biotops kommt.
Auch für die Ergänzungsfläche auf den Flurstücken 6 und 12 
der Flur 2, Gemarkung Rubenow A des Entwurfs wurde die 
Ausweisung eines Baufeldes vorgenommen, so dass eine ein-
heitliche Ausweisung der noch bebaubaren Flächen erfolgt.
Die Kompensationsmaßnahmen unter Punkt 8.2 „Grünordne-
rische Festsetzungen“ und in den textlichen Festsetzungen 
unter Punkt 3. „Ausgleichsmaßnahmen“ wurden überarbeitet 
bzw. angepasst
Bestandteil der ausliegenden Unterlagen sind folgende wesent-
liche, bereits vorliegende umweltbezogene Stellungnahmen:

- Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 
vom 21.06.2022 mit dem Hinweis auf Festpunkte der amtli-
chen geodätischen Grundlagennetze des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern;

- Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern 
vom 22.06.2022 mit Hinweis auf mögliche Munitionsfunde in 
Mecklenburg-Vorpommern und Empfehlung, eine Kampfmit-
telbe-lastungsauskunft einzuholen;

- BUND M-V e.V. vom 27.06.2022 mit dem Verweis zur Auf-
stellung einer Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung, zur 
Erstellung eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrages, zur 
Erhaltung der geschützten, einseitigen Baumreihen bzw. 
Alleen, zum Erhalt der gesetzlich geschützten Biotope im 
Plangeltungsbereich und zur Beachtung des angrenzenden 
Landschaftsschutzgebietes „Landgrabental“;

- Bergamt Stralsund vom 01.07.2022 mit Hinweis auf eine frü-
here Kartierungsbohrung in dem Plangeltungsbereich;

- Hauptzollamt Stralsund vom 04.07.2022 mit Hinweisen zu 
grenznahen Räumen;

- Landkreis Vorpommern-Greifswald vom 11.07.2022 mit fol-
genden Belangen aus den einzelnen Fachbehörden:

• Sachbereich Bauleitplanung mit Hinweisen zum Flä-
chennutzungsplan, mit dem Verweis auf die Darstellung 
der Denkmale, welche sich im Plan-geltungsbereich 
befinden, auf den Nachweis der Löschwasserversor-
gung und die Vereinbarkeit mit den naturschutzrecht-
lichen Rechtsbestimmungen sowie den Zielen der 
Raumordnung;

• Sachbereich Denkmalschutz mit dem Verweis auf im 
Plangeltungsbereich befindliche Baudenkmale und Bo-
dendenkmale;
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Die Erschließung des Standortes ist durch die Kreisstraße 56 
gegeben.
Zur Umsetzung der Planungsziele ist die Aufstellung der Klar-
stellungs- und Ergänzungs-satzung für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Zinzow der Gemeinde Boldekow erforderlich.
Träger des Planvorhabens ist die Gemeinde Boldekow.

4 Verfahrenshinweise
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil Zinzow der Gemeinde Boldekow erfolgt 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange in entsprechender Anwendung 
zum vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB.
Die im Zusammenhang mit der Planung und Erschließung ste-
henden Kosten trägt die Gemeinde Boldekow.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht.
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Zinzow
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Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil Zinzow der Gemeinde Boldekow

Bekanntmachung der Gemeinde Boldekow 
über die Aufstellung der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil Borntin der Gemeinde 
Boldekow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boldekow hat in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 22.02.2024 den Beschluss gefasst, die 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Borntin der Gemeinde Boldekow aufzustellen.

1 Geltungsbereich und Größe
Für das im beiliegenden Planauszug gekennzeichnete Gebiet der
Gemeinde Boldekow
Gemarkung Borntin
Flur 1
Flurstücke 11 (tw.), 43 (tw.), 44 (tw.), 45 (tw.) und 52/3
Flur 2
Flurstücke 1 (tw.), 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 15/1, 16/1, 16/2, 17, 18, 

19/1, 20, 21/1 (tw.), 21/2, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 
27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31/1, 31/2, 64/1 (tw.), 64/2, 
64/3, 68/1 (tw.), 69/1, 74, 75, 76, 77 (tw.) und 78 (tw.)

ist die Aufstellung einer Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Borntin der Gemeinde 
Boldekow vorgesehen.
Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches der Klarstellungs- 
und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Borntin der Gemeinde Boldekow beträgt circa 89.460 m².

2 Anlass der Planaufstellung
Für den Ortsteil Borntin der Gemeinde Boldekow soll eine Klar-

Bekanntmachung der Gemeinde Boldekow 
über die Aufstellung der Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung für den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil Zinzow der Gemeinde 
Boldekow
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Boldekow hat in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 22.02.2024 den Beschluss gefasst, die 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Zinzow der Gemeinde Boldekow aufzustellen.

1 Geltungsbereich und Größe
Für das im beiliegenden Planauszug gekennzeichnete Gebiet der

Gemeinde Boldekow
Gemarkung Zinzow
Flur 1
Flurstücke 232 (tw.), 312 (tw.) und 329/1
Flur 3
Flurstücke 4, 5, 6, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 

16/4 (tw.), 16/5, 18, 19, 2/1, 2/2 (tw.), 20, 21/1, 21/2, 
22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
3 (tw.), 30, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 
37, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54/1, 54/2, 55, 56 und 57 Flur 4

Flurstücke 2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 11, 12/1, 
12/2, 12/3, 13, 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 29, 30/1, 
30/2, 31, 32, 33, 34, 35/2 (tw.), 36/1, 36/2, 37/1, 
37/2, 38/1, 38/3, 38/4, 39/1, 39/2, 40/2, 40/3, 40/4, 
41, 42/2 (tw.) und 42/4 (tw.)

ist die Aufstellung einer Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Zinzow der Gemeinde 
Boldekow vorgesehen.
Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches der Klarstellungs- 
und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Zinzow der Gemeinde Boldekow beträgt circa 227.020 m².

2 Anlass der Planaufstellung
Für den Ortsteil Zinzow der Gemeinde Boldekow soll eine Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten 
Ortsteil Zinzow der Gemeinde Boldekow aufgestellt werden.
Die oben benannten Flurstücke befinden sich derzeit im Außenbe-
reich. Folglich besteht für die vorhandenen und geplanten Wohn-
bebauungen nach § 35 BauGB kein Baurecht.
Für den Ortsteil Zinzow der Gemeinde Boldekow gibt es bislang 
keine gültige Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den 
Ortsteil Zinzow. Der Geltungsbereich der Klarstellungs- und Er-
gänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
Zinzow der Gemeinde Boldekow umfasst zum Großteil die vor-
handene Ortsstruktur des Ortsteils Zinzow.
Um die vorhandene Bebauung zu sichern und die geplante Er-
weiterung mit Wohnbebauungen realisieren zu können, ist die 
Schaffung von Baurecht erforderlich. Dazu ist die Aufstellung der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Zinzow der Gemeinde Boldekow vorzunehmen.
Mit der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Zinzow der Gemeinde 
Boldekow sollen die Voraussetzungen für eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung geschaffen werden.

3 Planungsziele
Mit der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Zinzow der Gemeinde 
Boldekow sollen die folgenden Planungsziele umgesetzt werden:

- Sicherung einer städtebaulichen Entwicklung im Ortsteil Zinzow,
- Sicherung der bereits vorhandenen Bebauung,
- Schaffung von Baurecht für die geplanten Erweiterungen 

von Wohngebäuden einschließlich zugehöriger Nebenanla-
gen und

- Einhaltung der naturschutzrechtlichen Anforderungen an 
Naturschutz und Landschaftspflege im Zusammenhang mit 
der vorgesehenen Nutzung.
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Gemeinde Butzow

Bekanntmachung über die Beteiligung des 
Entwurfs zur Satzung über die Klarstellung 
mit Abrundung für den Ortsteil Alt Teterin 
der Gemeinde Butzow
Für den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow solle eine Sat-
zung über die Klarstellung mit Abrundung für den Ortsteil Alt Teterin 
der Gemeinde Butzow aufgestellt werden.
Der räumliche Geltungsbereich der Satzung über die Klarstellung 
mit Abrundung umfasst die folgenden Flurstücke:

Gemeinde Butzow
Gemarkung Alt Teterin
Flur 1
Flurstücke 19 (tw.), 33 (tw.), 34, 35/3 (tw.), 35/4, 35/5, 43/2, 43/3 

(tw.), 44/1 (tw.), 45 (tw.), 46/1 (tw.), 47/1, 47/5, 47/6, 
47/7 (tw.), 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 49 (tw.), 50, 51, 52, 
53/1, 54/1, 54/2, 55 (tw.), 56 (tw.), 57, 58, 59 (tw.), 
60 (tw.), 61 (tw.), 62/1, 62/2, 63/2, 64, 65 (tw.), 66/1, 
67/1 und 68/1

Flur 3
Flurstücke 10, 11, 12/2 (tw.), 12/3, 12/4, 14/1, 14/2, 15/1 (tw.),15/2, 

16/1, 17/1, 17/2 (tw.), 18, 19 (tw.), 20 (tw.), 21 (tw.), 23, 
24/1, 24/4, 25/1, 25/2, 26, 27 und 33 (tw.)

Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung über 
die Klarstellung mit Ab-rundung für den Ortsteil Alt Teterin der 
Gemeinde Butzow beträgt circa 121.000 m2.
Für den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow soll eine Satzung 
über die Klarstellung mit Abrundung für den Ortsteil Alt Teterin 
der Gemeinde Butzow aufgestellt werden.
Die oben benannten Flurstücke befinden sich derzeit im Außen-
bereich. Folglich besteht für die vorhandene und geplante Wohn-
bebauung nach § 35 BauGB kein Baurecht.
Für den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow gibt es bislang 
keine gültige Satzung über die Klarstellung mit Abrundung für 
den Ortsteil Alt Teterin. Der Geltungsbereich der Satzung über 
die Klarstellung mit Abrundung für den Ortsteil Alt Teterin der Ge-
meinde Butzow umfasst die vorhandene Ortsstruktur des Ortsteils 
Alt Teterin.
Um die vorhandene Bebauung zu sichern und die geplante Wohn-
bebauung realisieren zu können, ist die Schaffung von Baurecht 
erforderlich. Dazu ist die Aufstellung der Satzung über die Klar-
stellung mit Abrundung für den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde 
Butzow vorzunehmen.
Mit der Aufstellung der Satzung für den Ortsteil Alt Teterin der 
Gemeinde Butzow sollen die Voraussetzungen für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung geschaffen werden.
Mit der Aufstellung der Satzung über die Klarstellung mit Abrun-
dung für den bebauten Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow 
sollen die folgenden Planungsziele umgesetzt werden:

- Sicherung einer städtebaulichen Entwicklung im Ortsteil Alt 
Teterin,

- Sicherung der bereits vorhandenen Bebauung,
- Schaffung von Baurecht für die geplanten Erweiterungen und 

ggf. Neuerrichtungen von Wohngebäuden einschließlich zu-
gehöriger Nebenanlagen und

- Einhaltung der naturschutzrechtlichen Anforderungen an Na-
turschutz und Land-schaftspflege im Zusammenhang mit der 
vorgesehenen Nutzung.

Die Aufstellung der Satzung über die Klarstellung mit Abrun-
dung für den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow erfolgt 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in 
entsprechender Anwendung zum vereinfachten Verfahren nach  
§ 13 BauGB.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Butzow hat mit Beschluss 
vom 15.02.2024 den Entwurf der Satzung über die Klarstellung mit 
Abrundung für den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow in der 
Fassung von Januar 2024 gebilligt und zur Beteiligung bestimmt.

stellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Borntin der Gemeinde Boldekow aufgestellt 
werden.
Die oben benannten Flurstücke befinden sich derzeit im Außenbe-
reich. Folglich besteht für die vorhandenen und geplanten Wohn-
bebauungen nach § 35 BauGB kein Baurecht.
Für den Ortsteil Borntin der Gemeinde Boldekow gibt es bislang 
keine gültige Klarstellungs- und Ergänzungssatzung. Der Gel-
tungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den 
im Zusammenhang bebauten Ortsteil Borntin der Gemeinde Bol-
dekow umfasst zum Großteil die vorhandene Ortsstruktur des 
Ortsteils Borntin.
Um die vorhandene Bebauung zu sichern und die geplante Er-
weiterung mit Wohnbebauungen realisieren zu können, ist die 
Schaffung von Baurecht erforderlich. Dazu ist die Aufstellung der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Borntin der Gemeinde Boldekow vorzunehmen.
Mit der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Borntin der Gemeinde 
Boldekow sollen die Voraussetzungen für eine geordnete städ-
tebauliche Entwicklung geschaffen werden.

3 Planungsziele
Mit der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für 
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Borntin der Gemeinde 
Boldekow sollen die folgenden Planungsziele umgesetzt werden:
- Sicherung einer städtebaulichen Entwicklung im Ortsteil Borntin,
- Sicherung der bereits vorhandenen Bebauung,
- Schaffung von Baurecht für die geplanten Erweiterungen von 

Wohngebäuden einschließlich zugehöriger Nebenanlagen und
- Einhaltung der naturschutzrechtlichen Anforderungen an Na-

turschutz und Landschaftspflege im Zusammenhang mit der 
vorgesehenen Nutzung.

Die Erschließung des Standortes ist durch die Kreisstraße 56 
gegeben.
Zur Umsetzung der Planungsziele ist die Aufstellung der Klar-
stellungs- und Ergänzungs-satzung für den im Zusammenhang 
bebauten Ortsteil Borntin der Gemeinde Boldekow erforderlich.
Träger des Planvorhabens ist die Gemeinde Boldekow.

4 Verfahrenshinweise
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil Borntin der Gemeinde Boldekow erfolgt 
unter Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sons-
tigen Träger öffentlicher Belange in entsprechender Anwendung 
zum vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB.
Die im Zusammenhang mit der Planung und Erschließung ste-
henden Kosten trägt die Gemeinde Boldekow.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
ortsüblich bekanntgemacht.
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Der Geltungsbereich des Plangebietes umfasst eine Größe von 
rd. 79,29 ha.
Die räumliche Lages des Plangebiets ist aus der folgenden Über-
sichtskarte sowie aus der Planzeichnung ersichtlich.

Planungsanlass und Erforderlichkeit der Planung
Die Gemeinde Ducherow ist bestrebt, einen Beitrag zur Umgestal-
tung des Energiesystems hin zur Förderung erneuerbare Energien 
zu leisten und einen entsprechenden Zubau der Photovoltaik in 
der Stromerzeugung zu ermöglichen. Daher beabsichtigt die Ge-
meinde Ducherow die planungsrechtliche Bereitstellung von Bau-
flächen für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
östlich der Ortslage Schmuggerow.
Der Standort der Photovoltaik-Freiflächenanlage befindet sich zum 
Zeitpunkt des Planaufstellungsverfahrens im planungsrechtlichen 
Außenbereich gemäß § 35 BauGB und liegt vollständig außerhalb 
der Privilegierungsvorschriften des § 35 Abs. 1 Nr. 8b BauGB. 
Um die Zulässigkeit der beabsichtigten Nutzung zu begründen, 
ist daher im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB (Erforderlichkeitsgebot) 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.
Da es im vorliegenden Fall bereits ein konkretes Vorhaben gibt, 
bietet sich die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans nach § 12 Abs. 1 BauGB an. In einem Durchführungsvertrag 
verpflichtet sich der Vorhabenträger zu einer Realisierung des 
Vorhabens im Geltungsbereich des Bebauungsplans.

Ziel und Zweck der Planung:
Das wesentliche Ziel des Bebauungsplanes besteht darin, das 
Gebiet durch die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes 
i.S.d. § 11 BauNVO für die Errichtung und den Betrieb einer Frei-
flächenphotovoltaikanlage zu entwickeln. Durch die Festsetzung 
verbindlicher Regelungen soll die bauliche und sonstige Nutzung 
des Plangebietes gesteuert und damit eine geordnete sowie nach-
haltige städtebauliche Entwicklung entsprechend § 1 Abs. 3 und 
5 BauGB gewährleistet werden.
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesent-
lich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung eines Gebietes in Betracht kommen, und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten.
Während der frühzeitigen Beteiligung wird der Öffentlichkeit die 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet gemäß § 3 
Abs. 1 BauGB statt
vom 14.03.2024 bis einschließlich 19.04.2024
Die Unterlagen, die Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit sind, umfassen den Vorentwurf des Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans Nr. 4 „Photovoltaikanlage Schmuggerow“ 
mit Planbegründung und Umweltbericht (Stand Dezember 2023). 
Diese werden während der oben genannten Dauer der Veröffentli-
chungsfrist im Internet unter https://amt-anklam-land.de/category/
bauleitplanung/ sowie auf dem Bau- und Planungsportal des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern unter https://bplan.geodaten-mv.
de/Bauleitplaene/Plaene_in_Aufstellung
veröffentlicht. Im Feld Gesamtsuche ist die Eingabe „Duche-
row“ erforderlich.
Außerdem besteht die Möglichkeit zur Erörterung der Planung.
Informationen:
Amt für Gemeindeentwicklung und Liegenschaften des Amtes 
Anklam-Land
Hauptstraße 75, 17398 Ducherow
Tel.: 039727 25057
Zu folgenden Zeiten:
Montags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Dienstags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwochs 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Donnerstags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Freitags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr
Es werden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 BauGB folgende 
Hinweise gegeben:
1. Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellung-
nahmen abgegeben werden.
2. Stellungnahmen sollen elektronisch per Email an m.albrecht@
amt-anklam-land.de übermittelt werden. Bei Bedarf können sie 

Der Entwurf der Satzung über die Klarstellung mit Abrundung 
für den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow, bestehend aus 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der Begründung 
wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 25.03.2024 bis zum 26.04.2024
im Internet auf der Homepage des Amtes Anklam-Land veröf-
fentlicht.
Zusätzlich liegt der Entwurf der Satzung über die Klarstellung 
mit Abrundung für den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Amtes Anklam-Land 
(Ducherow, Hauptstraße 75, SB Bauleitplanung / allg. Bauverwal-
tung) zu je-dermann Einsichtnahme aus.
Während der Beteiligungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zum Entwurf der Satzung über die Klarstellung mit Ab-
rundung für den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow sowie 
dessen Begründung schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Nieder-schrift vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung der Satzung über die Klarstellung mit Abrun-
dung für den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow unberück-
sichtigt bleiben.
Es liegen derzeit keine wesentlichen umweltbezogenen Infor-
mationen vor.

II.
Der Entwurf der Satzung über die Klarstellung mit Abrundung für 
den Ortsteil Alt Teterin der Gemeinde Butzow mit der Begründung 
ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu ver-öffentlichen und die 
betroffenen Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
Nach-bargemeinden sind von der Beteiligung zu benachrichtigen.

III.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB wird durchgeführt.

IV.
Der Beschluss wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Butzow, 27.02.2024

Gemeinde Ducherow
Gemeinde Ducherow
Der Bürgermeister
-Amtliche Bekanntmachung-

Betr.: vorhabenbezogener Bebauungsplan  
Nr. 4 „Photovoltaikanlage Schmuggerow“

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ducherow hat in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 22.05.2023 die Einleitung des Bauleitplan-
verfahrens für die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 4 „Photovoltaikanlage Schmuggerow“ beschlossen.

Plangebiet:
Das Plangebiet befindet sich rd. 370 m östlich der Ortslage 
Schmuggerow. Im Umgriff des Plangebietes liegen folgende 
Flurstücke und Flurstücksteile:
22, 24, 25, 26, 31/2 und 31/3 der Flur 4 in der Gemarkung Du-
cherow.
Der räumliche Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:
• im Norden durch Wald- und Ackerflächen;
• im Osten durch Wald- und Ackerflächen;
• im Süden durch den Verlauf der L 31
• im Westen durch Ackerflächen
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Plangebiet:
Die Änderungsfläche der 2. Änderung des Flächennutzungsplans 
umfasst eine Gesamtfläche von rd. 85,69 ha und erstreckt sich östlich 
der Ortslage Schmuggerow, parallel zur Landesstraße L31.
Die Abgrenzung des Änderungsbereiches basiert auf den Flächen-
vorgaben des parallel in Aufstellung befindlichen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 4 „Photovoltaikanlage Schmuggerow“.
Die räumliche Lages des Plangebiets ist aus der folgenden Über-
sichtskarte ersichtlich.

Planungsanlass und Erforderlichkeit der Planung
Um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zu schaffen, 
stellt die Gemeinde Ducherow den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 4 „Photovoltaikanlage Schmuggerow“ auf. Für die ehemals 
selbstständige Gemeinde Löwitz liegt ein mit Bekanntmachung vom 
21.11.2000 wirksamer und nach der Eingemeindung im Jahr 2009 
fortgeltender Flächennutzungsplan vor. Entsprechend der aktuellen 
landwirtschaftlichen Nutzung ist das Areal, das zur Errichtung der 
Freiflächen-Photovoltaikanlage vorgesehen ist, als Fläche für die 
Landwirtschaft gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) BauGB dargestellt.
Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind Bebauungspläne aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans zu entwickeln (Entwick-
lungsgebot).
Um den Bebauungsplan aus den Darstellungen bzw. Vorgaben des 
fortgeltenden Flächennutzungsplanes entwickeln zu können, ist die 
Änderung der Fläche für die Landwirtschaft hin zu einer Sonderbau-
fläche mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ erforderlich.

Ziel und Zweck der Planung:
Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Photovoltaikanlage 
Schmuggerow“ beabsichtigte Festsetzung eines sonstigen Sonder-
gebietes mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage 
und Stromspeicherung“ kann bislang nicht aus den Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes Löwitz entwickelt werden. Daher ver-
folgt die Gemeinde Ducherow mit dem Verfahren der 2. Änderung 
des Flächennutzungsplanes Löwitz das Ziel, das betreffende Areal 
für die Zweckbestimmung der Photovoltaik-Nutzung vorzubereiten 
und in Übereinstimmung mit dem im Aufstellungsverfahren befindli-
chen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 „Photovoltaikanlage 
Schmuggerwo“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den 
Bau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage zu schaffen.
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB ist die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich 
unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwick-
lung eines Gebietes in Betracht kommen, und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung öffentlich zu unterrichten.
Während der frühzeitigen Beteiligung wird der Öffentlichkeit die Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit findet gemäß § 3 Abs. 
1 BauGB statt

vom 14.03.2024 bis einschließlich 19.04.2024
Die Unterlagen, die Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung der 
Öffentlichkeit sind, umfassen den Vorentwurf der 2. Änderung des 
fortgeltenden Flächennutzungsplans Löwitz mit Planbegründung 
(Stand Dezember 2023). Diese werden während der oben genannten 
Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet unter
https://amt-anklam-land.de/category/bauleitplanung/
sowie auf dem Bau- und Planungsportal des Landes Mecklenburg-
Vorpommern unter https://bplan.geodaten-mv.de/Bauleitplaene/
Plaene_in_Aufstellung veröffentlicht. Im Feld Gesamtsuche ist 
die Eingabe „Ducherow“ erforderlich.
Außerdem besteht die Möglichkeit zur Erörterung der Planung.

Informationen:
Amt für Gemeindeentwicklung und Liegenschaften des Amtes An-
klam-Land
Hauptstraße 75, 17398 Ducherow
Tel.: 039727 25057
Zu folgenden Zeiten:
Montags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Dienstags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwochs 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr

aber auch postalisch (Amt für Gemeindeentwicklung und Liegen-
schaften des Amtes Anklam-Land, Herr Albrecht, Hauptstraße 75, 
17398 Ducherow) abgegeben werden.
3. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die zur Of-
fenlage bestimmten Planungsunterlagen während der Dauer der 
Veröffentlichungsfrist durch eine öffentliche Auslegung zur Ver-
fügung gestellt und können im Amt für Gemeindeentwicklung und 
Liegenschaften des Amtes Anklam-Land
Hauptstraße 75, 17398 Ducherow
während folgender Dienstzeiten
Montags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Dienstags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwochs 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Donnerstags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Freitags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr

(nach telefonischer Vereinbarung unter 039727 25057) eingese-
hen werden.

Gemeinde Ducherow
Der Bürgermeister
-Amtliche Bekanntmachung-

Betr.: 2. Änderung des Teil-Flächennutzungs-
planes Löwitz der Gemeinde Ducherow

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlus-
ses gemäß § 6 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ducherow hat auf ihrer Sit-
zung am 22.05.2023 die Einleitung des Verfahrens zur 2. Änderung 
des fortgeltenden Flächennutzungsplanes der ehemaligen Gemeinde 
Löwitz beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde parallel zum 
Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 4 „Photovoltaikanlage Schmuggerow“ gefasst.
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Bekanntmachung zum Beschluss über den 
Entwurf und die Beteiligung der Satzung 
über die Klarstellung mit Abrundung für den 
Teilort Busow der Gemeinde Ducherow

I.
Für den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow soll eine Satzung 
über die Klarstellung mit Abrundung für den Teilort Busow der 
Gemeinde Ducherow vorgenommen werden.
Der räumliche Geltungsbereich der der Satzung über die Klarstel-
lung mit Abrundung umfasst die folgenden Flurstücke:
Gemeinde Busow
Gemarkung Busow
Flur 1
Flurstücke 80/2 (tw.), 146 (tw.), 149, 150, 153 (tw.), 154, 155, 156, 

157. 158, 159 und 175 (tw.)
Flur 2
Flurstücke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19/1, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 
29/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 91, 92, 
93, 94 (tw.), 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 110, 111, 112/1, 
112/2, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124 und 125

Das Gebiet der Satzung über die Klarstellung mit Abrundung für 
den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow ist insgesamt ca. 
205.400 m2 groß.
Für den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow soll eine Satzung 
über die Klarstellung mit Abrundung für den Teilort Busow der 
Gemeinde Ducherow aufgestellt werden.
Die oben benannten Flurstücke befinden sich derzeit im Außen-
bereich. Folglich besteht für die vorhandene und geplante Wohn-
bebauung nach § 35 BauGB kein Baurecht.

Für den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow gibt es bislang 
keine gültige Satzung über die Klarstellung mit Abrundung für den 
Teilort. Der Geltungsbereich der Satzung über die Klarstellung 
mit für den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow umfasst zum 
Großteil die vorhandene Ortsstruktur des Teilortes Busow.
Um die vorhandene Bebauung zu sichern und die geplante Er-
weiterung mit Wohnbebauungen realisieren zu können, ist die 
Schaffung von Baurecht erforderlich. Dazu ist die Aufstellung 
der Satzung über die Klarstellung mit Abrundung für den Teilort 
Busow der Gemeinde Ducherow vorzunehmen.
Mit der Aufstellung der Satzung für den Teilort Busow der Ge-
meinde Ducherow sollen die Voraussetzungen für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung geschaffen werden.
Mit der Aufstellung der Satzung über die Klarstellung mit Abrun-
dung für den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow sollen die 
folgenden Planungsziele umgesetzt werden:
• Sicherung einer städtebaulichen Entwicklung im Teilort Busow,
• Sicherung der bereits vorhandenen Bebauung,
• Schaffung von Baurecht für die geplanten Erweiterungen von 

Wohngebäuden einschließlich zugehöriger Nebenanlagen und
• Einhaltung der naturschutzrechtlichen Anforderungen an Na-

turschutz und Landschaftspflege im Zusammenhang mit der 
vorgesehenen Nutzung.

Die Aufstellung der Satzung über die Klarstellung mit Abrundung 
für den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow erfolgt unter Beteili-
gung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange sowie der Nachbargemeinden in entsprechender 
Anwendung zum vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ducherow hat mit Be-
schluss vom 27.02.2024 den Entwurf der Satzung über die Klar-
stellung mit Abrundung für den Teilort Busow der Gemeinde 
Ducherow in der Fassung von November 2023 gebilligt und zur 
Beteiligung bestimmt.
Der Entwurf der Satzung über die Klarstellung mit Abrundung für 
den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow, bestehend aus Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der Begründung 
wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit

vom 25.03.2024 bis zum 26.04.2024

Donnerstags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Freitags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr
Es werden gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 Halbsatz 2 BauGB folgende 
Hinweise gegeben:
1. Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellung-
nahmen abgegeben werden.
2. Stellungnahmen sollen elektronisch per Email an m.albrecht@
amt-anklam-land.de übermittelt werden. Bei Bedarf können sie aber 
auch postalisch (Amt für Gemeindeentwicklung und Liegenschaften 
des Amtes Anklam-Land, Herr Albrecht, Hauptstraße 75, 17398 Du-
cherow) abgegeben werden.
3. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet werden die zur Offenlage 
bestimmten Planungsunterlagen während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist durch eine öffentliche Auslegung zur Verfügung gestellt 
und können im Amt für Gemeindeentwicklung und Liegenschaften 
des Amtes Anklam-Land
Hauptstraße 75, 17398 Ducherow
während folgender Dienstzeiten
Montags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Dienstags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 18:00 Uhr
Mittwochs 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Donnerstags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr sowie 13:00 Uhr - 15:00 Uhr
Freitags 07:00 Uhr - 12:00 Uhr
(nach telefonischer Vereinbarung unter 039727 25057) eingesehen 
werden.
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
einigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 
Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 
Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist 
nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 
machen können.
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Der abschließende Prüfvermerk des Rechnungsprüfungsaus-
schusses des Amtes Anklam-Land liegt dieser Vorlage ebenfalls 
als Anlage bei.

Die Bilanzsumme beträgt 3.635.218,58 €
Das Jahresergebnis vor Veränderung der 
Rücklagen 2022 beträgt 233.380,13 €
Das Jahresergebnis 2022 beträgt nach Ver-
änderung der Rücklagen 678.830,81 €
Die Finanzrechnung weist für 2022 einen Sal-
do der ordentlichen und außerordentlichen 
Ein- und Auszahlungen abzüglich der Tilgung 
von Investitionskrediten aus in Höhe von 187.764,94 €

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus den Haushaltsvorjahren 
ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gegeben und im 
Finanzhaushalt nicht gegeben.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land hat 
in seiner Sitzung am 16.01.2024 beschlossen, der Gemeinde-
vertretung die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemein-
de Stolpe an der Peene zum 31. Dezember 2022 i. d. F. vom 
16.01.2024 zu empfehlen.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Stolpe stellt den vom Rechnungsprü-
fungsausschuss des Amtes Anklam-Land und vom Rechnungs-
prüfungsamt Wolgast geprüften Jahresabschluss der Gemein-
de Stolpe an der Peene zum 31. Dezember 2022 i. d. F. vom 
16.01.2024 fest.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 5
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung werden beglaubigt. Gleichzeitig 
wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tages-
ordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Stol-
pe an der Peene vom 19.02.2024
(SUSL/2024/039)
Top 14 Entlastung des Bürgermeisters vom Haushalt 2022

Vorlage: SL/2024/158
Frau Meyer übernimmt die Versammlungsleitung.

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Sie entscheidet in einem gesonderten Beschluss über die Entlas-
tung des Bürgermeisters. Der Rechnungsprüfungsausschuss des 
Amtes Anklam-Land und das Rechnungsprüfungsamt Wolgast 
haben den Jahresabschluss der Gemeinde Stolpe an der Peene 
zum 31. Dezember 2022 i. d. F. vom 16.01.2024 gemäß § 3a KPG 
geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem 
Prüfungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk 
zusammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt. Die Prüfung desJahresabschlusses hat zu keinen 
Beanstandungen geführt, die so wesentlich wären, dass sie der 
Entlastung des Bürgermeisters durch die Gemeindevertretung 
entgegenstehen könnten.
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 
16.01.2024 beschlossen, der Gemeindevertretung die Entlastung 
des Bürgermeisters für das Haushaltsjahr 2022 zu empfehlen. 
Der abschließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungs-

im Internet auf der Homepage des Amtes Anklam-Land veröf-
fentlicht.
Zusätzlich liegt der Entwurf der Satzung über die Klarstellung 
mit Abrundung für den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Amtes Anklam-Land 
im Amt Anklam-Land, Ducherow, Hauptstraße 75, Sachbereich 
Bauleitplanung/ allgemeine Bauverwaltung zu jedermann Ein-
sichtnahme aus.
Während der Beteiligungsfrist können von jedermann Stellung-
nahmen zum Entwurf der Satzung über die Klarstellung mit Ab-
rundung für den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow sowie 
dessen Begründung schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung der Satzung über die Klarstellung mit Abrun-
dung für den Teilort Busow der Gemeinde Ducherow unberück-
sichtigt bleiben.
Es liegen derzeit keine wesentlichen umweltbezogenen Infor-
mationen vor.

II.
Der Entwurf der Satzung über die Klarstellung mit Abrundung für 
den Teilort Busow der Ge- meinde Ducherow mit der Begründung 
ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet zu veröffentlichen und die 
betroffenen Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und 
Nachbargemeinden sind von der Beteiligung zu benachrichtigen.

III.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, der Öffentlichkeit gemäß § 
3 Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB wird durchgeführt.

IV.
Der Beschluss wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

Ducherow, 29.02.2024

Gemeinde Stolpe an der Peene

Beglaubigter Protokollauszug

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Stolpe 
an der Peene vom 19.02.2024

(SUSL/2024/039)

Top 13 Feststellung des Jahresabschlusses für das 
Haushaltsjahr 2022
Vorlage: SL/2024/157

Sachverhalt:
Nach § 60 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 
beschließt die Gemeindevertretung über die Feststellung des 
geprüften Jahresabschlusses bis spätestens 31. Dezember des 
auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres.
Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Anklam-Land und 
das Rechnungsprüfungsamt Wolgast haben den Jahresabschluss 
der Gemeinde Stolpe an der Peene zum 31. Dezember 2022 
gemäß § 3a KPG geprüft.
Das Rechnungsprüfungsamt hat das Ergebnis in seinem Prü-
fungsbericht und seinem abschließenden Prüfungsvermerk zu-
sammengefasst und einen uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt.
Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandun-
gen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung durch 
die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten.
Der Prüfungsbericht incl. des Prüfungsvermerks und des Bestä-
tigungsvermerks ist dieser Vorlage beigefügt.
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ausschusses liegt als Anlage bei.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stolpe an der Peene 
entlastet den Bürgermeister, Herrn Marcel Falk, für das Haus-
haltsjahr 2022.

Abstimmungsergebnis:
Stimmen dafür: 4
Stimmen dagegen: /
Stimmenthaltung(en): /
Mitwirkungsverbot lt. § 24 KV M-V:1 (Marcel Falk)

Der Vorsitzende übernimmt wieder die Versammlungsleitung.

Die Richtigkeit des Auszuges und der Angaben über die Be-
schlussfähigkeit und Abstimmung´werden beglaubigt. Gleichzeitig 
wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tages-
ordnung rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist.
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Allen Jubilaren des Monats April 2024  
möchten wir unseren herzlichen Glückwunsch übermitteln

85. Jubiläum Wolter, Hans in Bargischow OT Anklamer Fähre am 02.04.
80. Jubiläum Sibbers, Wolfgang in Bargischow OT Woserow am 22.04.
70. Jubiläum Schmidt, Manfred in Bugewitz OT Rosenhagen am 01.04.
85. Jubiläum Biedenweg, Ruth in Ducherow am 05.04.
103. Jubiläum Treichel, Otto in Ducherow am 19.04.
85. Jubiläum Müller, Helga in Ducherow OT Löwitz am 18.04.
70. Jubiläum Frank, Gisela in Ducherow OT Neuendorf A am 12.04.
75. Jubiläum Unger, Silvia in Ducherow OT Sophienhof am 01.04.
70. Jubiläum Henning, Gudrun in Krien am 16.04.
75. Jubiläum Neels, Wilfried in Neetzow-Liepen OT Neetzow am 19.04.
75. Jubiläum Abel, Anita in Neu Kosenow am 16.04.
70. Jubiläum Pleiner, Heidrun in Neu Kosenow OT Auerose am 24.04.
70. Jubiläum Neumann, Heinz-Werner in Neuenkirchen am 18.04.
85. Jubiläum Lüder, Erika in Postlow OT Görke am 13.04.
85. Jubiläum Scholz, Christel in Postlow OT Görke am 29.04.
70. Jubiläum Klabunde, Monika in Postlow OT Tramstow am 28.04.
75. Jubiläum Bergmann, Uwe in Rossin am 28.04.
70. Jubiläum Balzer, Heidrun in Sarnow am 19.04.
80. Jubiläum Prüter, Helga in Spantekow am 10.04.
70. Jubiläum Münstermann, Matthias in Stolpe an der Peene OT Grüttow am 06.04.

Neues aus der Gemeinde Neu Kosenow
Als erstes: Es gibt ihn trotz aller Unkenrufe noch - den Verein zur 
kulturellen und sozialen Zusammenarbeit in der Gemeinde Neu 
Kosenow. Jeder kann es an den bisher durchgeführten Veran-
staltungen erkennen.
Als nächstes kann bekannt gegeben werden, dass nach den Os-
terferien endlich die Erneuerung der Kreisstraße von der B 109 
bis Dargibell beginnen wird.
Gefeiert wurde auch unter dem Dach des Fördervereins und der 
Gemeinde. Die Senioren und Seniorinnen aus allen vier Dörfern 
trafen sich im Dezember zur Weihnachtsfeier an einer festlich 
gestalteten Kaffeetafel. Zu Gast war der Anklamer Knabenchor 
mit Chorleiter Herrn Hartmann. Sie brachten Weihnachtslieder 
und Gedichte zu Gehör, was alle Anwesenden mit viel Beifall 
honorierten. Bei Kaffee und Kuchen, einem Gläschen Wein und 
einem Schnäpschen wurde so richtig geklönt, gelacht und gefeiert.

Am darauffolgenden Sonntag kamen die Kinder zu ihrem Recht. 
Bei einer festlichen Kaffeetafel mit Naschereien und Saft für die 
Mädchen und Jungen sowie Kaffee und Kuchen für die beglei-
tenden Eltern oder Großeltern waren alle guter Laune und freuten 
sich über das Programm mit Lilli Wünschebaum.
Das ließ keine Wünsche offen. Ob Spiele oder die gemeinsam 
gesungenen Lieder oder die mitgebrachten Tiere, zum Beispiel 
eine Gans - alles begeisterte die Kinder. Die Begeisterung kannte 
keine Grenzen, als „Schneemann Olaf“ erschien und kleine Ge-
schenke an jedes Kind verteilte. Ein Erinnerungsfoto durfte nicht 

fehlen, bevor es nach Hause ging.
Heilige Drei Könige. Das Abschmücken des Weihnachtsbaumes 
war angesagt. Am 6. Januar luden der Förderverein und die Ge-
meinde zum „Böse-Geister-Vertreiben“, dem Weihnachtsbaumver-
brennen ein. Bei Bratwurst und geistigen Getränken, wie Glühwein 
schauten die Besucher ins Feuer, wünschten sich gegenseitig fürs 
Neue Jahr alles Gute, snakten über Dies und Das und hatten trotz 
Minusgrade viel Spaß an diesem Abend.
Kosenow oho! Erschallte es am 17. Februar ab 13 Uhr durch den 
geschmückten Faschingssaal des Kagendorfer Gemeindehauses. 
Der Förderverein und die Gemeinde hatten zum Kinderfasching 
eingeladen. Leider waren viel zu wenig Kinder da. Aber die, die 
mit Eltern oder Großeltern angereist waren, hatten viel Spaß. 
Lilli Wünschebaum sorgte für Stimmung und für gute Laune. Die 
Mädchen und Jungen bewiesen Feuereifer bei allen Spielen und 
hatten nur ein paar ruhige Minuten als sie einen kleinen weißen 
stachligen Igel streicheln durften. Nach Kaffee, Kuchen und Na-
schereien wurden alle Kostüme prämiert.
Hinzu gekommen ist zum Wohle der Gemeinde der Förderverein 
der Freiwilligen Feuerwehr Neu Kosenow. Die nächsten Veranstal-
tungen werden für die Einwohner durch die beiden Fördervereine 
und die Gemeinde vorbereitet:

8. März 2024, 15 Uhr: Frauentagsfeier im Gemeindehaus in 
Kagendorf

28. März 2024, 17 Uhr: Osterfeuer in Kagendorf, am Gemein-
dehaus
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Fasching für Klein und Groß

Auch in diesem Jahr fand unser traditioneller Kinderfasching im 
Krusenfelder Gemeindehaus statt. Zwischen Spielen wie Kleider-
sack, Limbo, Stuhltanz usw. ließen sich bunt gekleidete Kinder 
und Eltern Kuchen und Getränke schmecken. Am Abend feierten 
wir dann unser 1. Faschingsfest für die Großen. Der Gützkower 
Karnevalsclub sorgte für ein buntes Programm und lachenden 
Gesichtern. Kaum ein Auge blieb trocken. Zur Musik von DJ Enno 
aus Blesewitz war die Tanzfläche immer gut gefüllt. Bis spät in die 
Nacht wurde gefeiert, getanzt, gesungen und gelacht.
Ein gelungener Tag neigte sich somit dem Ende zu. Daher sagen 
wir vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieser Veranstaltung 
beigetragen haben. Danke auch an die kleinen und großen Gäste 
fürs Mitmachen und Dabeisein!
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr.

Volkssolidarität Krusenfelde
BSV 95 Krusenfelde
Gemeinde Krusenfelde
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Ev. Kirchengemeinden Anklam  
& Teterin-Lüskow

Termine Gottesdienste und Veranstaltungen

17. März 2024, Judika
9:00 Uhr Kirche Alt-Teterin
10:30 Uhr Kreuzkirche Anklam
24. März 2024, Palmarum
16:00 Uhr St.- Marien Anklam

Passionsmusik
28. März 2024, Gründonnerstag
19:00 Uhr Gemeindezentrum Kreuzkirche

Abendmahlsandacht
29. März 2024, Karfreitag
9:00 Uhr Kirche Bargischow
10:30 Uhr St.-Marien Anklam
31. März 2024, Ostersonntag
7:00 Uhr Kapelle Alter Friedhof Anklam, Osterandacht
10:30 Uhr St.-Marien Anklam

Gottesdienst für Groß & Klein mit Tauferinnerung
1. April 2024, Ostermontag
9:00 Uhr Kirche Alt-Teterin
10:30 Uhr Kirche Lüskow
10:30 Uhr St.-Marien Anklam
7. April 2024, Quasimodogeniti
10:30 Uhr Kreuzkirche Anklam
14. April 2024, Miserikordias Domini
9:00 Uhr Kirche Bargischow
10:30 Uhr St.-Marien Anklam
21. April 2024, Jubilate
9:00 Uhr Kirche Alt-Teterin
10:30 Uhr Kreuzkirche Anklam

Gruppen und Kreise
Kinderchor, Gemeinderaum, Baustraße 33, Anklam
montags, 15.30 bis 16.30 Uhr
Kantorei, Gemeindezentrum, Kleinbahnweg 6, Anklam
donnerstags, 19.30 bis 21.00 Uhr
Bläserchor, Gemeindezentrum, Kleinbahnweg 6, Anklam
mittwochs, 18.00 bis 19.00 Uhr
Christenlehre, Gemeindezentrum - Kleinbahnweg 6, Anklam
Klassenstufe 1 bis 3 - mittwochs, 15:00 bis 16:00 Uhr
Klassenstufe 4 bis 6 - mittwochs, 16:15 bis 17:15 Uhr
Junge Gemeinde, Gemeindezentrum, Kleinbahnweg 6, Anklam
mittwochs, 18:00 bis 21:00 Uhr
Gemeindekreis Bargischow, Gemeindehaus Bargischow
monatlich mittwochs, 14:00 Uhr, nach Vereinbarung
Seniorenkreis Anklam, Baustraße 33
13. März 2024, 14:00 Uhr
10. April 2024, 14:00 Uhr
Frauenkreis, Gemeindezentrum, Kleinbahnweg 6
monatlich freitags, 18:00 Uhr, nach Vereinbarung
Babycafé, Gemeindezentrum, Kleinbahnweg 6, Anklam
mittwochs, 10:00 bis 12:00 Uhr

Osterfeuer Krien 2024

am 30. März 2024 

Start: 16:30 Uhr                
 

Eiertrudeln für Jung und Alt 
Speisen und Getränke  
     fürs leibliche Wohl 

Strohburg                            
Ostereier suchen 
 

Osterfeuer am 30.03.2024, auf dem Kriener Dorfplatz.
Die Gemeinde und die Freiwillige Feuerwehr Krien laden auch 
2024 zum traditionellen Osterfeuer.
Für unsere Jüngsten wird das Ostereiersuchen wieder so manche 
Überraschung bereithalten und einer alten Tradition folgend wird 
so manches Ei ins Trudeln gebracht.
Für das leibliche Wohl wird ebenso gesorgt sein, wie für kühle 
und heiße Getränke.
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Musikalisches
Kinderflötengruppe
Freitags, 14.30 Uhr, Schulstr. 21, Leitung: A. Schulz
Erwachsenenflötengruppe
Donnerstags, 17 Uhr, Schulstr. 21, Leitung: A. Schulz
Kirchenchor
Mittwochs, 19 Uhr, Kreuzkirche, Leitung: A. Schulz

Thematisches
Kinderkirche
Samstag, 27.04.2024, 09.30 - 12.00 Uhr, Kreuzkirche Uecker-
münde
Anmeldung bis Mittwoch, 24.04.2024, im Pfarramt
Samstag, 27.04.2024, 14 - 16 Uhr, Kirche Mönkebude
Anmeldung bis Mittwoch, 24.04.2024, im Pfarramt
Frauenfrühstück
Mittwoch, 10.04.2024, 9 Uhr, Kreuzkirche Ueckermünde
Männerclub
Montag, 08.04.2024, 14.30 Uhr, Kirche Mönkebude
Kreativtreff (Handarbeiten und Erzählen)
Montag, 08.04.2024, 19 Uhr, Kirche Mönkebude

Gemeindekirchgeld, Spenden und Friedhofsgebühren
Ev. Kirchengemeinde Altwigshagen: Ihr Gemeindekirchgeld 
überweisen Sie bitte auf das folgende Konto bei der Sparkasse 
Uecker-Randow. Zweck: Gemeindekirchgeld. Auch über andere 
Spenden freuen wir uns sehr. Die Friedhofsgebühren überweisen 
Sie bitte ebenfalls auf das Konto. Vielen Dank!
Ev. Kirchengemeinde Altwigshagen - DE53 150504003320003428
Für Gemeindekirchgeld und Spenden, bei denen ein Nachweis 
durch den Kontoauszug nicht ausreicht, stellen wir Ihnen gern 
eine Spendenbescheinigung aus.

Die Mitarbeiterinnen der Kirchengemeinde erreichen Sie wie 
folgt:
Pfarrerin S. Leder und Pfarrer St. Leder: Belliner Str. 38, 17373 
Ueckermünde, Tel.: 039771/23463, E-Mail: ueckermuende@pek.de
Kirchenmusikerin A. Schulz: ueckermuende-kimu@pek.de
Homepage: www.kirche-mv.de/ueckermuende.html
Das Gemeindebüro in der Schulstr. 21 in Ueckermünde ist 
erreichbar:
Mo - Do: 8-12 Uhr
Di zusätzlich: 14-17 Uhr
Tel.: 039771/23267
Fax.: 039771/23270

Evangelische Kirchengemeinde Ducherow

Ev. Kirchengemeinde & Pfarramt Ducherow

mit den Orten Auerose, Bugewitz, Busow, Dargibell, 
Kagendorf, Alt Kosenow, Löwitz, Rathebur, Rosenha-
gen, Rossin und Schmuggerow

- Pfarrer Gunther Schulze - Hauptstraße 76 - 17398 Ducherow
Tel.: 039726 20403 - Mail: ducherow1@pek.de
Bürozeit: Di. & Do., 10 - 13 Uhr & nach Vereinbarung
Pfarrassistentin: Do., 10.00 Uhr - 13.00 Uhr
Vorsitzende des Kirchengemeindekirchenrates: Ruth Mayer
Organist: Nils Eckhardt (Tel. 0170 5562100)
Friedhofsmitarbeiter: Siegfried Pohlmann (Ducherow) & Herwig 
Miodeck
Bei Zahlung des Kirchgeldes 2024:
Konto der Kirchengemeinde: IBAN DE70 1505 0500 0431 0006 62
Kontoinhaber: Ev. Kirchengemeinde Ducherow

Gottesdienste März & April 2024

17.03.2024 - Sonntag Judika
10 Uhr Pfarrhaus Ducherow
14 Uhr Kirche Bugewitz
24.03.2024 - Sonntag Palmarum
10 Uhr Pfarrhaus Ducherow

Kontakte
Pfarramt I - Baustraße 33, Anklam
Pastor Helge Jörgensen
E-Mail: anklam1@pek.de
Pfarramt II - Anklam
Vertretungspastor G. Lungfiel
E-Mail: lungfiel@gmx.net
Gemeindebüro - Baustraße 33, Anklam
Tel.: 03971 210 276
E-Mail: anklam-buero@pek.de
Öffnungszeiten: montags, dienstags, freitags - 9:00 bis 12:00 Uhr
Kirchenmusik
Holger Schmidt
Tel.: 03971 26 29 516
E-Mail: kmd.schmidt@gmx.de
Gemeindepädagogik
Sigrun Reese
Tel.: 03971 212 602
E-Mail: anklam-gempaed2@pek.de
Friedhofsverwaltung Kirchengemeinde Anklam, August-Bebel-
Straße, Anklam
Tel.: 0160 929 249 64
Spendenkonto Evangelische Kirchengemeinde Anklam
IBAN: DE571505 0500 0430 0025 72
Spendenkonto Evangelische Kirchengemeinde Teterin – Lüskow
IBAN: DE08 1505 0500 0430 0137 36

Ev. Kirchengemeinden Altwigshagen,  
Leopoldshagen & Mönkebude

Da die Ev. Kirchengemeinde Altwigshagen, zu der u. a. Neu-
endorf A und Kurtshagen gehören, pfarramtlich mit den Ev. 
Kirchengemeinden Ueckermünde-Liepgarten, Mönkebude 
und Leopoldshagen verbunden ist, laden wir Sie auch zu 
den Veranstaltungen dort sehr herzlich ein!

Gottesdienste
Sonntag, 17.03.2024
10.00 Uhr Gottesdienst mit den neuen Konfirmanden, Fach-

werkkirche Eggesin
Sonntag, 24.03.2024
10.00 Uhr Regionaler Kreuzweggottesdienst, Mönkebude
Gründonnerstag, 28.03.2024
18.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Neuendorf A
Karfreitag, 29.03.2024
09.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Altwigshagen
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Marienkirche Uecker-

münde
10.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Leopoldshagen (AWO)
11.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst, Liepgarten
Ostersonntag, 31.03.2024
09.30 Uhr Gottesdienst, Lübs
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit anschl. Osterfrühstück, 

Kreuzkirche
10.45 Uhr Gottesdienst, Mönkebude
Ostermontag, 01.04.2024
10.00 Uhr Gottesdienst, Marienkirche
10.00 Uhr Gottesdienst, Wietstock
Sonntag, 07.04.2024
10.00 Uhr Gottesdienst, Marienkirche Ueckermünde
Sonntag, 14.04.2024
09.30 Uhr Gottesdienst, Neuendorf A
10.00 Uhr Gottesdienst, Marienkirche Ueckermünde
10.45 Uhr Gottesdienst, Leopoldshagen (AWO)
Sonntag, 21.04.2024
09.30 Uhr Gottesdienst, Altwigshagen
10.00 Uhr Gottesdienst, Marienkirche Ueckermünde
10.45 Uhr Gottesdienst, Mönkebude

Gottesdienst im Seniorenzentrum (Am Tierpark 6)
Letzter Donnerstag im Monat, 10 Uhr, im großen Tagesraum ne-
ben dem Eingang
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Bürozeiten im Pfarramt:
Montag: 9.00 - 12.00 Uhr Pfarrbüro Liepen

Kontakt:
Evangelisches Pfarramt Liepen
Liepen, Dorfstrasse 42, 17391 Neetzow - Liepen, Tel./FAX 039721-
52214
Mail: liepen@pek.de

Friedhofsverwaltung
Frau Carola Falk – Montag: 9.00-12.00 Uhr Tel. 039721 – 52214

Kontoverbindungen für Gemeindekirchgeld und Friedhofsun-
terhaltungsgebühren
Kirchenkonto Liepen
Evangelische Kirchengemeinde Liepen
Sparkasse Vorpommern
IBAN DE85 1505 0500 0430 0022 62
BIC NOLADE21GRW
Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass bei Überweisungen 
bitte der genaue Verwendungszweck angegeben wird.
Bei den Friedhofsunterhaltungsgebühren bitten wir genau die 
Grabstelle/n und den Friedhof aufzuführen, da bei 13 Friedhöfen 
ansonsten eine genaue Zuordnung fast unmöglich ist.
Bitte achten Sie auf die Liegezeiten Ihrer Grabstellen. Wenn Sie 
eine Grabstelle nach dem Ablauf der Liegezeit einebnen möchten, 
stellen Sie bitte einen formlosen Antrag bei der Friedhofsverwal-
tung.
Des Weiteren bitten wir alle Grabstellenpächter auf die Einhaltung 
der Friedhofsordnung zu achten. Koniferen und alle Bepflanzun-
gen dürfen eine Höhe von 50cm nicht überschreiten. Gerade 
bei der Entfernung von hohen Bepflanzungen hat es schon viele 
Schwierigkeiten gegeben.
Aktuell zeigt sich ein neues Problem auf vielen Friedhöfen. Viele 
GrabstellenpächterInnen stellen Pflanzschalen oder Grablichter 
auf. Bitte nehmen Sie alle Schalen etc. wieder mit nach Hause. 
Die Friedhofsunterhaltungsgebühren sind so berechnet, dass sie 
nur die Kosten für die Grünschnittentsorgung und die Wasser-
gebühren abdecken. Keramik oder Plaste dürfen nicht auf dem 
Kompost entsorgt werden.

Ich grüße Sie herzlich mit den Bildern des nahenden Frühlings,

Ihre Pastorin F. Reek-Winkler

29.03.2024 - Karfreitag (Gottesdienste mit Heiligem Abendmahl)
09 Uhr Kirche Rathebur
10 Uhr Kirche Ducherow
31.03.2024 - Ostersonntag
10 Uhr Kirche Ducherow (Zentral-Gottesdienst)
01.04.2024 - Ostermontag
10 Uhr Kirche Rossin (Pfarrer i. R. Thomas Walther)
07. 04.2024 - Sonntag Quasimodogeniti
10 Uhr Kirche Ducherow
14.04.2024 - Sonntag Misericordias Domini
10 Uhr Kirche Ducherow
14 Uhr Kirche Bugewitz

Gemeindenachmittage:
• Mittwoch, 20. März 2024, um 14 Uhr in der Kate Kagendorf
• Donnerstag, 21.März 2024, um 14 Uhr im Pfarrhaus Ducherow
• Mittwoch, 17. April 2024, um 14 Uhr in der Kate Kagendorf
• Donnerstag, 18. April 2024, um 14 Uhr im Pfarrhaus Ducherow

Kreativkreis (Kontakt Ruth Mayer Tel.: 28950):
• Erwachsene: 18.30 Uhr im Pfarrhaus
• Kinder: mittwochs 14 - 15 Uhr im Pfarrhaus (Basteln, Ge-

stalten und Malen für Kinder von 6 bis 10 Jahre)

Beginn neuer Konfirmandenkurs:
Am Sonnabend, dem 23. März, findet zum ersten Mal der Konfir-
mandenunterricht von 13 - 15 Uhr im Pfarrhaus Ducherow statt. 
Der monatliche Unterricht an einem Sonnabend hat das Ziel, 
dass die Konfirmanden zu Pfingsten 2025 oder Pfingsten 2026 
konfirmiert werden. Es haben sich Jugendliche aus Ducherow, 
Ferdinandshof und Leopoldshagen angemeldet. Der Unterricht 
wird von Pfarrer Schulze und Pfarrerin Stegen (Ferdinandshof) 
gegeben. Der Unterricht ist für Schüler ab der 6. Klasse möglich. 
Bei Interesse bitte bei Pfarrer Schulze (Tel. 0160 8262275) melden.

Kirchengemeinde Liepen & Medow & Stolpe

Gottesdienste für die Monate März und April
17. März 2024 - 5. Sonntag der Passionszeit - Judika
9.00 Uhr in Medow, Kirche
24. März 2024 - 6. Sonntag der Passionszeit - Palmarum
10.00 Uhr in Görke, Kirche
28. März 2024 - Gründonnerstag
18.00 Uhr in Wussentin, Gemeinderaum (mit hlg. Abendmahl)
29. März 2024 - Karfreitag
9.00 Uhr in Stolpe, Kirche (mit hlg. Abendmahl)
10.00 Uhr in Liepen, Kirche (mit hlg. Abendmahl)
31. März 2024 - Ostersonntag

Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auf-
erstanden! Halleluja!

10.00 Uhr in Liepen, Kirche
14. April 2024 - 2. Sonntag nach Ostern - Miserikordias Domini
10.00 Uhr in Liepen, Kirche
20. April 2024 - Samstag
17.00 Uhr in Wussentin, Gemeinderaum
21. April 2024 - 3. Sonntag nach Ostern - Jubilate
9.00 Uhr in Medow, Kirche
10.00 Uhr in Görke, Kirche
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Kirchgeld und Friedhofsgebühr (Achtung: Neue IBAN!!)
Spenden und Kirchgeld bitte auf unser Konto:
Ev. Friedenskirchengemeinde Krien
IBAN DE53 1309 1054 0004 9043 38 (bitte den Verwendungs-
zweck angeben)

Kirche Online
Es lohnt sich ein Blick auf unsere Homepage www.ev-kirche-
krien.de - dort finden Sie die aktuellen Termine zu allen Ver-
anstaltungen ebenso wie Rückblicke und weitere Beiträge.

Die Friedenskirchengemeinde Krien

Pfarrsprengel Spantekow-Boldekow-Wusseken

Kirchenbote für den Pfarrsprengel Spantekow-Boldekow-
Wusseken

Gottesdienste für den Monat März 2024
(Änderungen vorbehalten! Bitte beachten Sie die örtlichen Aus-
hänge!)

10. März, Lätare
16.00 Uhr in Wusseken, Kirche, Passionsmusik mit dem 

Kirchenchor & Instrumentalisten
17. März, Judika 
9.00 Uhr in Japenzin, Kirche
10.15 Uhr in Spantekow, Kirche
24. März, Palmsonntag
9.00 Uhr in Neuenkirchen, Kirche (AM)
10.15 Uhr in Boldekow, Kirche (AM)
28. März, Gründonnerstag
18.00 Uhr in Japenzin, Kirche (AM)
29. März, Karfreitag
9.00 Uhr in Wusseken, Kirche (AM)
10.30 Uhr in Spantekow, Kirche (AM)
31. März, Ostersonntag
14.00 Uhr in Spantekow, Kirche, mit Chor

Regelmäßige Veranstaltungen im Pfarr- und Gemeindehaus 
Spantekow
Chor & Bläserkreis: Kirchenchor und Bläserkreis treffen sich 
immer donnerstags in Spantekow. Der Bläserchor probt von 18.15 
Uhr bis 18.45 Uhr im Gemeinderaum des Pfarrhauses. Die Probe 
des Kirchenchores beginnt um 19.15 Uhr im Gemeinderaum des 
Pfarrhauses.
Neue Sängerinnen und Sänger bzw. Bläserinnen und Bläser sind 
sehr herzlich willkommen.
Christenlehre: Alle Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse 
sind in diesem Schuljahr immer mittwochs zu einem regelmäßi-
gem Kindernachmittag eingeladen. Die Zeiten sind so abgestimmt, 
dass die Kinder im Anschluss mit den Schulbussen nach Hause 
fahren können. Gemeinsam mit der Gemeindepädagogin Zoé 
Helmes beschäftigt Ihr Euch mit den Geschichten der Bibel, Ihr 
bastelt, spielt und, und, und... Für weitere Informationen rufen 
Sie uns gerne im Pfarramt an (Tel.: 039727/20369). Hinweis: 
Die Kinder werden von der Spantekower Schule abgeholt und 
wieder zur Schule bzw. zur Bushaltestelle an der Schule gebracht.
Konfirmandenunterricht: Alle Schüler und Schülerinnen der 
7. und 8. Klassen sind zum Konfirmandenunterricht eingeladen. 
An diesen Nachmittagen werden wir uns mit Fragen des Glau-
bens beschäftigen, Ausflüge unternehmen, hin und wieder an der 
Gestaltung von Gottesdiensten mitwirken. – Anmeldungen und 
genaue Informationen zu den Terminen erhalten Sie telefonisch 
unter der 039727-20369. Wir treffen uns momentan einmal im 
Monat im Pfarrhaus in Spantekow.

Aktuelles
Wie geht es ab April weiter?
Frau Arp-Kaschel, die in den vergangenen Monaten die pfarramtli-
che Vertretung übernommen hatte, verlässt uns leider nach Ostern 
wieder. Wir danken ihr sehr für ihre Hilfe und die geleistete Arbeit!
Da es leider noch keine neue Besetzung für die Pfarrstelle gibt, 
wird es auch ab dem 1. April 2024 weiter Vertretungen geben. 

Friedenskirchengemeinde Krien

17391 Krien, Rundstraße 59
krien@pek.de; 039723-20365
Büro Ingrid Rabe
Dienstag & Mittwoch, 10:00-12:00 Uhr
krien-buero@pek.de; 039723-20365

Gottesdienste
17. März, Sonntag Judika
10.00 Uhr Iven
24. März, Sonntag Palmarum
10.00 Uhr Neuendorf
29. März, Karfreitag
10.00 Uhr Gramzow

Zentraler GD zum Karfreitag (mit Chor)
31.März, Ostersonntag
10.00 Uhr Krien

Familiengottesdienst zum Osterfest (mit Chor)
anschließend Ostereiersuchen im Pfarrgarten

Für Anfang April bitte die Aushänge und die Webseite be-
achten

Klönsnack
M i t t w o c h 
13.3.

um 14.30 Uhr Krien Gemeinderaum

M i t t w o c h 
20.3.

um 14.30 Uhr Gramzow Gemeinderaum

M i t t w o c h 
17.4.

um 14.30 Uhr Krien Gemeinderaum

M i t t w o c h 
24.4.

um 14.30 Uhr Gramzow Gemeinderaum

Stammtisch in Iven im März und April
Wir laden herzlich ein zum Ivener Stammtisch am Mi 27.3. und 
24.4. ab 18.00 Uhr (bitte Aushänge beachten).

Kirchenchor
Dienstag um 19.30 Uhr in der Alten Schule in Krien.
Neue Sänger/innen sind immer herzlich willkommen!

Kinderflötengruppe
Montag um 15.30 Uhr Krien; Gemeinderaum

Kinderkirchentag
Sa, 13. April
9.30-12.30 Uhr „Wunderkinder“
Vorschulkinder und Klasse 1 - 3 (mit Mittagessen)
13.00-16.00 „Bibelentdecker“
Klasse 4 - 6 (mit Kuchenessen)

Rückblick: Unsere Kinderflötenfreizeit in Benz auf Usedom
Wir danken von Herzen unseren wunderbaren ehrenamtlichen
Betreuerinnen Christiane Bilow, Britta Siesespeck und Karina 
Gladrow!
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Die Verwaltungsvakanz übernimmt Pastor Johannes Staak aus 
Torgelow. Die Kasualien (Beerdigungen) werden von Pastorin 
Frauke Reek-Winkler aus Liepen vertreten. Alle weiteren Gottes-
dienste übernimmt Pastor Matthias Bartels. Allerdings stehen für 
April noch keine Termine fest. Beachten sie bitte zu gegebener 
Zeit die Aushänge in den Schaukästen. Bei Fragen wenden Sie 
sich gerne ans Pfarramt in Spantekow.

Ausblick
Gemeindenachmittage in 
Spantekow
Einmal im Monat möchten wir Sie 
zu einem Nachmittag mit Kaffee, 
Kuchen sowie guten Texten, Ge-
dichten und Liedern einladen.
Die nächsten Termine sind am 
Dienstag, den 19. März 2024 
und am Dienstag, den 16. April 
2024, jeweils ab 15.00 Uhr im 
Pfarrhaus in Spantekow.
Falls Sie weitere Fragen haben 
oder einen Kuchen backen wür-
den, melden Sie sich gerne im 
Pfarramt (T.: 039727-20369).

Kirchgeld und Friedhofssachkosten für 2024
Das Kirchgeld und die Friedhofssachkosten können Sie dienstags 
und donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr im Pfarramt Span-
tekow bar begleichen oder für die jeweiligen Gemeindebereiche 
auf folgende Konten einzahlen:
für den Bereich Spantekow für den Bereich Boldekow-

Wusseken
Kirchengemeinde Spantekow,
Deutsche Bank Anklam
IBAN: DE88 1307 0024 0431 
6600 00
BIC: DEUTDEDBROS

Kirchengemeinde Boldekow-
Wusseken,
Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE 89 1505 0500 0431 
0009 99
BIC: NOLADE21GRW

Kontakt:
Evangelisches Pfarramt Spantekow
Burgstraße 13, 17392 Spantekow
Tel.: 039727/20369
Fax: 039727/20401
Mail: spantekow@pek.de
Frau Arp-Kaschel (Pastorin i.R.), die bis Ende März die pfarr-
amtlichen Dienste in unseren Kirchengemeinden übernimmt, ist 
auch direkt über ihr Diensthandy erreichbar.
Tel.: 0175 8426498

Ich wünsche Ihnen im Namen aller Kirchenältesten ein frohes 
Osterfest!

MitMachZentrale Vorpommern- 
Greifswald stellt sich vor
Sie sind ehrenamtlich aktiv oder wollen es werden? Sie suchen 
Mitstreiter*innen für Ihren Verein oder Ihre Initiative? Sie möch-
ten sich gern mit anderen engagierten Menschen vernetzen? 
Sie sind auf der Suche nach Fördermitteln für ehrenamtliches 
Engagement?
Dann wenden Sie sich gern an die MitMachZentrale Vorpommern-
Greifswald mit Sitz in Greifswald und machen einen Beratungs-
termin aus. Die MitMachZentralen des Landes haben es sich zur 
Aufgabe gemacht, das bürgerschaftliche Engagement in ganz 
M-V zu unterstützen.

Was bietet die MitMachZentrale Vorpommern-Greifswald an?
• Auskünfte zu Fragen rund um das Ehrenamt
• Kontaktvermittlung zwischen denen, die ehrenamtliche 

Mitstreiter*innen suchen und denen, die sich engagieren möchten
• Vernetzung von Akteur*innen des bürgerschaftlichen Engage-

ments
• Weiterbildungsangebote für Ehrenamtliche und Vereine
• Beratung zur finanziellen Förderung ehrenamtlicher Vorhaben
• Beratung und Beantragung zur Ehrenamtskarte MV

Kontakt:
MitMachZentrale Vorpommern-Greifswald
Bürgerhafen
Dr. Anja Eberts
Markt 23/24
17489 Greifswald
03834-517814, 0160-8217277
Anja.eberts@pommerscher-diakonieverein.de

Einladung zur Wahlversammlung  
der Jagdgenossenschaft Putzar
Hiermit laden wir alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft Putzar 
zur Wahlversammlung recht herzlich ein.
Termin: 12.04.2024
Ort: Büro der Genossenschaft Putzar 1
Wann: 19.00 h

Tagesordnung:
• Bericht des Vorstandes
• Bericht des Kassenwartes
• Entlastung des Vorstandes
• Wahl des neuen Vorstandes
• Gegebenfalls Neuverpachtung des Jagdbogen I des gern. 

Jagdbezirkes

Vors. der Jagdgenossenschaft
M. Barwich

Vereinsauflösung Verein Burgruine  
Landskron e.V.
Am 17.2.2024 beschloss der Kulturhistorische Verein Burgruine 
Landskron e.V. auf seiner Mitgliederversammlung die Auflösung 
des Vereins.
Auf Grund des hohen Altersdurchschnitts unserer Mitglieder sehen 
wir uns nicht mehr in der Lage die umfangreichen Pflegearbeiten 
auf dem Gelände der Burganlage fortzusetzen.
Wir danken allen Mitgliedern und Sponsoren für ihr großes En-
gagement in den letzten Jahren.
Etwaige Gläubiger haben die Möglichkeit sich mit berechtigten 
Forderungen bis zur endgültigen Auflösung an den Vereinsvor-
stand zu wenden.

Vorstand des Kulturhistorischen Vereins Burgruine Lands-
kron e.V.

Kaffeetafel Foto: O. Utes



Anklam-Land – 22 – Nr. 03/2024

Jagdgenossenschaft Krien und Krusenfelde

Jagdgenossenschaftsversammlung

Die Jagdgenossenschaften Krien und Krusenfelde laden ein zur 
Versammlung der Jagdgenossen am 12.04.2024 in Krien (Ver-
sammlungsraum APV GmbH Krien, Molkereistraße 27 a).
Eingeladen sind alle Eigentümer von Land- und Forstflächen der 
Gemarkung Wegezin, Albinshof, Krien-Horst, Krien, Stammers-
felde, Krusenkrien, Krusenfelde und Gramzow.
Um rege Teilnahme wird gebeten.
Versammlungsbeginn ist 18 Uhr.

Der Vorstand

Kriener Faschingsfest
Krieaner Helau!
Mit diesem Narrenruf, allen alteingesessenen Krienern aus ver-
gangenen Jahren bekannt, wurde am 16.2.2024 das Faschingsfest 
der Ortsgruppe der Volkssolidarität in Krien eröffnet.
Nach dem Kaffeetrinken gab es ein kleines Programm. Zu den 
Klängen der Gitarre wurde kräftig geschunkelt, mitgesungen und 
bei lustigen Einlagen so manche Träne vergossen. Wir haben 
also nicht nur gefeiert, sondern auch noch unsere Bauchmuskeln 
trainiert.
Der gemütliche Nachmittag klang mit einem zünftigen Abendessen 
aus. Es gab eine köstliche Soljanka, außerdem durften natürlich 
traditionelle Schmalzenstullen nicht fehlen. Dieses gemütliche und 
kurzweilige Beisammensein ermöglichte, dass alle miteinander 
Zeit verbringen und nach Lust und Laune plaudern konnten.

Ein großes Dankeschön an Inge Rabe und ihre Helfer für die Or-
ganisation und Durchführung der Feier, an Burkhard Wank für die 
kulturelle Umrahmung sowie an den Kirchengemeinderat Krien, 
der uns die Nutzung der Räumlichkeit ermöglicht.

Ortsgruppe der Volkssolidarität Krie

Flohmarkt und Osterfeuer in Krusenfelde

Das traditionelle Osterfeuer in Krusenfelde findet in diesem Jahr 
am Samstag, 30. März 2024 in erweiterter Form statt. Bereits 
am Nachmittag ab 15 Uhr gibt es einen Flohmarkt im Gemein-
dehaus. Dabei werden sicher Dinge von Kinderkleidung über 
Spielzeug bis hinzu manch brauchbaren Gegenständen für 
Haushalt und Freizeit angeboten.
Beim Sonnenuntergang gegen 18 Uhr entzünden die Kamera-
dinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr das Oster-
feuer und laden zum gemeinsamen Feiern im Gutspark hinter 
dem Gemeindehaus ein. 
Der Sportverein BSV 95 Krusenfelde, die Volkssolidarität und 
die Freiwillige Feuerwehr sowie die Gemeinde ermöglichen 
das Ereignis und freuen sich nicht nur auf die Einwohnerinnen 
und Einwohner aus Krusenfelde, sondern auch über Gäste aus 
den Nachbargemeinden. Für Verpflegung bei der Veranstaltung 
wird gesorgt.
Herzliche Grüße
aus Krusenkrien

Jörg Levermann
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Nachruf zu den verstorbenen  
Kameraden der FF Krusenfelde

Siegfried Hein

Am 19. August 2023 verstarb Kamerad Siegfried Hein im 
Alter von 91 Jahren.
Von 1966 bis 1989 war Siegfried in der Einsatzabteilung 
der Freiwilligen Feuerwehr Krusenfelde aktiv. Im Dezem-
ber 2016 erhielt er das Dienstabzeichen für seine 50-jähri-
ge Mitgliedschaft in der Feuerwehr.

Kurt Micheel

Kurt Micheel starb am 13. November 2023 mit 94 Jahren. 
Kurt gehörte von 1946 bis 1989 der aktiven Einsatzabtei-
lung der Freiwilligen Feuerwehr Krusenfelde an. In seiner 
aktiven Zeit war er Gemeindewehrführer. Im Jahr 2016 
wurde er für seine 70-Jährige Dienstzeit ausgezeichnet.
Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr Krusenfelde empfinden große Dankbarkeit für die 
jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit der beiden verstor-
benen Kameraden.

HUCH ... 
Ist denn schon wieder 

OSTERHASE?

Ihr Team der LINUS WITTICH Medien KG
Das Medienhaus an der Müritz
 
Röbeler Str. 9 | 17209 Sietow | Tel. 039931/579-0 
info@wittich-sietow.de | www.wittich-sietow.de

Wir wünschen Ihnen  

frohe Ostern!
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Stadt Usedom
Waldbestattung im  

Ruhe Forst/Stadt Usedom
- Urwüchsiger Mischwald -

Ein Ort voller Ruhe und Harmonie
Tel.: 038372/71099 Fax: 76704

0171/2778913
www.ruheforst-stadtusedom.de

Bestattungshaus
Pommersches Land

Inh. Fam. Kelichhaus

Anklam • Peenstraße 54 • Tel.: 03971/25 88 550
Ueckermünde • Ueckerstraße 92 • Tel.: 039771/5 93 69

E-Mail: kelichhaus@bestattungen-uecker-randow.de
Internet: www.bestattungen-uecker-randow.de

Helfer in schweren Stunden
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Spantekower Landstraße 35 · 17389 Anklam · Telefon (03971) 2914-0 · Fax 2914-222 · mario.wendler@lamaha-gmbh.de

Voraussetzung: • abgeschlossene Berufsausbildung
 • Einsatzbereitschaft und Motivation
 • Spaß am Reparieren
 • selbstständiges Arbeiten
Wir bieten: • unbefristeten Arbeitsvertrag
 • entsprechende Vergütung
 • kleines Werkstattteam
 • personelle Weiterbildung
 • technische Schulungen

Bewerbungen, gerne per Mail, an:

Wir suchen für unsere 
Nutzfahrzeugwerkstatt in Anklam

Kfz-/Bau-/Landmaschinen-Mechatroniker (m/w/d)

Kfz-Elektriker/Diagnose-Spezialist (m/w/d)

zur sofortigen oder späteren Festanstellung.

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Quereinstieg: Was ist zu beachten?
Wer sich für einen Quereinstieg entschieden hat, muss vor allem mit 
Motivation punkten. Denn potenzielle zukünftige Arbeitgeber werden 
den Richtungswechsel im Lebenslauf kritisch beäugen und wissen 
wollen, weshalb es zu einem solchen Bruch in der Karriere kommt 
und welche neuen Ziele es gibt. Ein Quereinstieg kann zumindest 
anfänglich auch Nachteile wie ein geringeres Gehalt bedeuten, da 
der Arbeitgeber erst einmal in Ausbildung sowie Einarbeitung inves-
tieren muss. Geschieht ein Bruch im Lebenslauf nicht allzu oft und 
der Kandidat kann nachvollziehbare Argumente liefern, sind viele 
Unternehmen heutzutage durchaus offen für Quereinsteiger

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
Aus der Antwort auf diese Frage können Personaler viele Info über 
den Kandidaten herauslesen. Eine davon: konkrete und realistische 
Karriereziele. Was den Gegenüber bei dieser Bewerbungsfrage 
ebenfalls interessiert: Wie definiert der Bewerber Erfolg? Eine 
Frage, die jeder Bewerber für sich beantworten sollte. Daraufhin 
lässt sich eine passgenaue Antwort für das Vorstellungsgespräch 
basteln, die kurz erläutert, wie der Bewerber zu diesem Zeitpunkt 
arbeiten möchte. Ist der Bewerber sich selbst darüber klar, ob er 
eher die Führungs- oder die Fachlaufbahn einschlagen möchte, 
kann er diese Information ebenfalls als Antwort verpacken.
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… und für alle lieben Wünsche und besonderen Aufmerksamkeiten zu 
unserem 10. Jubiläum! Heute möchte ich mich bei allen bedanken, die 
diesen Weg bisher mit mir gegangen sind und mir ihr volles Vertrauen 
entgegengebracht haben. 
Besonderer Dank gilt meiner Familie, meinen Mitarbeitern, meinen 
Geschäftspartnern, dem Team des „Anklamer Hof“, Beauty & Fire und  
DJ Gino für den unvergesslich schönen Abend unseres Jubiläums. 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Euch und auf viele 
gemeinsame Jahre zum Wohl unserer Kunden. Vielen Dank! 

Daniela Thielke

Wer hoffnungsvoll ausstreut, in Liebe pflegt,  
wird dankbar ernten.

PFLEGEDIENST POMMERN
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PFLEGEDIENST  
POMMERN
Inhaber: Daniela Thielke
Steinstraße 10-11
17389 Anklam

Tel. 03971 2934873
Fax 03971 2934874
Handy 0176 84816544

info@pflegedienst-pommern.de 
www.pflegedienst-pommern.de

Ambulanter Pflegedienst  
Pommern
• Betreutes Wohnen
• Wohngemeinschaften
• Pflege zu Hause

Tagespflege Pommerntreff
in der Steinstraße 10

Einfach in den besten Händen, im Herzen von Anklam!

Danke für Danke für 
10 Jahre10 Jahre!!
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Herzliche      Ostergrüße

Ein frohes Osterfest
wünschen wir allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten

SP: Stöwesand
TV, Video, HiFi, Telecom, Hausgeräte, Service

17126 Jarmen, Dr.-Georg-Kohnert-Str. 26
Telefon (039997) 10 330

ServicePartner

Frohe Ostern
wünscht Ihnen

Ihr Vodafone Shop
Anklam  Wolgast
Markt 7  Wedeler Str. 5
17389 Anklam 17438 Wolgast
03971-210700 03836-600666

Anzeigen | Beilagenverteilung | Drucksachen www.wittich.de

wünscht Ihnen im Namen des  
gesamten LINUS-WITTICH-Teams 

Ihr Ansprechpartner vor Ort

Jörg Teidge
Mobil 0171 9715733

j.teidge@wittich-sietow.de

und erholsame  
Feiertage

FROHE OSTERN

Frühlingsgefühle verschenken
Mit originellen Fotopräsenten zu Ostern überraschen

(DJD). Die Sonne wärmt die Haut, die Natur erwacht und erblüht 
von Neuem in allen Farbtönen: Mit den Temperaturen steigt im 
Frühjahr auch wieder die Stimmung. Das lange Osterwochenende 
bietet die beste Gelegenheit, Familie und Freunde zu treffen sowie 
endlich wieder mehr Zeit unter freiem Himmel zu verbringen. Kleine 
Aufmerksamkeiten gehören zum Osterfest natürlich dazu. Beson-
ders gut kommen Präsente an, die mit Kreativität und persönlicher 
Note selbst gestaltet wurden. Mit eigenen Fotos zum Beispiel wird 
jedes Geschenk zu einem Unikat.

Ein farbenfroher Frühlingsgruß
Ein kunterbunter Blumenstrauß sorgt zu Ostern garantiert für strah-
lende Gesichter. Noch schöner wird die Überraschung, wenn die 
Blüten eine individuelle Dekoration erhalten. Dazu eignen sich etwa 
Sofortfotos von Cewe, die sich an vielen Stationen im örtlichen 
Handel direkt zum Mitnehmen ausdrucken lassen. Mit Schnapp-
schüssen beispielsweise aus dem letzten Urlaub oder vom jüngsten 
Familienfest schafft das blühende Präsent mit Sicherheit einen Aha-
Effekt. Dazu die Fotos einfach mit kleinen Botschaften versehen 
und in die Blumenpracht stecken.

Spielspaß im individuellen Look
Das lange Osterwochenende ist nicht zuletzt ein Fest der Familie 
und der Kinder. Die Jüngsten freuen sich auf die bunten Nester 
mit süßen Leckereien und begeben sich mit Enthusiasmus auf die 
Ostereiersuche im heimischen Garten. Dabei müssen es nicht nur 
Süßigkeiten sein, für viel Spaß sorgen Foto-Memos oder Puzzles, 
die sich zum Beispiel unter www.cewe.de in vielen Versionen mit 
eigenen Motiven gestalten lassen. Auf diese Weise macht der 
gemeinsame Spielenachmittag gleich noch mehr Spaß.
Nützliche Helfer für den Alltag verschenken
Einen echten Mehrwert bieten Osterpräsente, die sich lange Zeit 
nutzen lassen und auf diese Weise die beschenkte Person im-
mer wieder an das Fest erinnern. Ein Thermobecher etwa mit 
individuellem Druck hält heiße oder kühle Getränke frisch. Auch 
einen Schlüsselanhänger mit dem Konterfei der Enkel oder eine 
individuell bedruckte Smartphonehülle kann jeder gut gebrauchen. 
Und selbstverständlich sind die Fotokamera oder das Smartphone 
während der Ostertage stets griffbereit, um besondere Momente 
festzuhalten. Aus den schönsten Motiven können Hobbyfotografen 
anschließend ein Cewe Fotobuch gestalten und so die Erinnerung 
an ein fröhliches Osterfest wachhalten.

Ostergruß mit persönlicher Note: Ein frühlingshafter Blumen-
strauß kommt mit eigenen Schnappschüssen noch besser an. 
Foto: DJD/www.cewe.de
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Wir wünschen ein frohes Osterfest
und allzeit gute Fahrt.

Herzliche      Ostergrüße
Ein frohes Osterfest  

wünschen wir allen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten.

17098 Friedland · Voßweg 29
Telefon 03 96 01/2 09 26

Filiale: Riemannstr. 22 
Tel. 03 96 01/2 65 30

Riemannstraße 34 
Tel. 03 96 01/3 08 38

Landfleischerei Dallmann
17098 Friedland · Voßweg 29

Telefon 03 96 01/2 09 26
Riemannstraße 34

Tel. 03 96 01/3 08 38

Inhaber Lothar Grafe
17389 Anklam · Breite Straße 22

% 0 39 71 - 21 06 39
www.schluessel-grafe.de

Eine gesegnete Osterzeit
wünscht

Spielen mit Vielen
Kartenspiel für bis zu zehn Personen mit kooperativer Variante

(DJD). Kartenspiele sind bei Menschen jeden Alters beliebt. Be-
sonders schön ist es, wenn man auch in großer Runde gemeinsam 
zockt – etwa bei Geburtstagsfeiern oder Familientreffen. Bis zu 
zehn Personen können beispielsweise bei dem schnell zu lernen-
den Klassiker „6 nimmt!“ von Amigo mitspielen. Zum 30-jährigen 
Geburtstag hat der Verlag eine Jubiläumsedition inklusive neuer, 
kooperativer Variante herausgebracht, bei der alle Spielerinnen 
und Spieler gemeinsam gewinnen oder verlieren.

Der Name ist Programm
Die Regeln sind schnell erklärt. Die Spielenden bereiten vier Kar-
tenreihen auf dem Tisch vor und nehmen jeweils zehn Handkarten 
auf. Zu Beginn jeder Runde legt jede Person eine davon verdeckt vor 
sich ab. Dann werden alle Karten zeitgleich umgedreht. Nun geht es 
darum, die aufgedeckten Karten an den vorhandenen Reihen anzu-
legen – zuerst die niedrigsten, danach die nächsthöheren. Sobald 
jedoch jemand die sechste Karte in eine Reihe legt, muss er die 
ersten fünf selbst wieder aufnehmen. Hierfür gibt es Minuspunkte. 
Ein Durchgang endet, wenn die Spielenden keine Karten mehr auf 
der Hand haben. Dann werden die Minuspunkte für alle notiert. Hat 
nach einem Durchgang eine Person 66 oder mehr Punkte, endet 
das Spiel. Wer die wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt.

Alle gegen den Büffel
Die aktuell neu erschienene „6 nimmt! – 30 Jahre-Edition“ enthält 

erstmals auch eine kooperative Variante, bei der man gemeinsam 
gegen den Büffel antritt. Die Spielenden schieben ihm bestenfalls 
mithilfe der Sonderkarten fleißig die Minuspunkte zu. Vier zusätz-
liche Spezialkarten sorgen für weitere Abwechslung. Durch diese 
müssen beispielsweise in einer Reihe die Karten plötzlich abstei-
gend angelegt werden, oder es dürfen nur gerade oder ungerade 
Werte auftauchen. Seit 2018 richtet der zuständige Spieleverlag 
jährlich Deutsche „6 nimmt!-Meisterschaften“ aus. Im Jubiläumsjahr 
2024 findet erstmals auch eine Weltmeisterschaft statt. Wer dort 
mitmachen möchte, kann unter www.amigo-spiele.de unter dem 
Reiter „Events“ alle wichtigen Informationen dazu nachlesen.

(DJD). Das Kartenspiel „6 
nimmt!“ wurde bereits in weit 
mehr als 20 Sprachen über-
setzt und in über 50 Länder 
geliefert. Allein in Deutschland 
wurde es seit Erscheinen über 
3 Millionen Mal verkauft. Die „6 
nimmt!“-Familie besteht mitt-
lerweile aus mehreren Spielen 
wie „Hornochsen“, „X nimmt!“, 
„11 nimmt!“ sowie „6 nimmt! 
Junior“ für Fans ab 5 Jahren.

www.pixabay.com
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FAIRE PREISE
Frohe Ostern 

Frohe Ostern 

            wünscht
wünscht

FAIRE PARTNER

Herzliche      Ostergrüße

August-Bebel-Straße 20 · 17506 Gützkow
Mobil 01 76 / 72 26 63 01

Ihre Tierarztpraxis

Frohe Ostern 
Frohe Ostern 

wünscht
wünscht

Farbenfrohe Eierkartons  
als Osterüberraschung
(DJD). Bunte Eierkartons sind ideal, um zerbrechliche Kleinig-
keiten wie ausgepustete und angemalte Ostereier ohne Bruch-
gefahr zu verschenken. Dafür braucht es nur einen Eierkarton 
und die passenden Stifte:

1: Das Etikett vorsichtig vom Eierkarton lösen.

2: Mit einem Bleistift oder anderen radierbaren Stiften wie 
zum Beispiel dem FriXion von Pilot das Motiv vorzeichnen.

3: Die Motive mit bunten Stiften ausmalen. Die Kreativmar-
ker Pintor von Pilot beispielsweise trocknen schnell und de-
cken gut.

4: Das individuelle Osternest ist fertig! Es bietet Platz für 
sechs ausgepustete oder hart gekochte, bunt angemalte Eier, 
selbst gebackene Mini-Gugelhupfe, Schokoladeneier oder an-
dere Kleinigkeiten. Eine bunte Serviette rundet die Osterüber-
raschung ab.

Weitere kreative Ideen unter www.pilotpen.de.
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Das Komplettpaket! 

Beratung – Planung 

– Montage

Wir planen Ihre 

Solaranlage!

Wir helfen Ihnen, 

Energiekosten zu senken!

Gern planen und montieren wir Ihre Photovoltaikanlage.

Nach Bedarf inkl. Speicher, Notstromaggregat und/

oder Wallbox. Ob Dach- oder Freifläche, wir finden die 

passende Lösung für Ihre Ansprüche und unterbreiten 

Ihnen gern ein individuelles, kostenloses Angebot.

Telefon 039 723/27 99 91 Wir beraten Sie sehr gern!

Der Frühling 
kommt, die  
Sonne scheint - 
somit die beste 
Zeit, sich eine  
PV-Anlage von 
uns planen und 
montieren  
zu lassen! 
Sichern Sie sich gleich unser 
tolles Frühlingsangebot, mit 10 
% Rabatt auf alle PV-Anlagen!

Wir wünschen ein frohes und 
sonniges Osterfest!

SL Montageteam GmbH
Service & Leistung
Dorfstraße 16
17391 Iven

Anzeige 

wünschen wir  
allen Kunden, 
Freunden und 
Bekannten.

 FroheFrohe

Johannes-Gutenberg-Str. 1
17389 Anklam

Tel.: 03971/2 93 58 15
www.mp-küchen-anklam.de

OstertageOstertage

Z U R  G Ö R K E B U R G

CATERING IN ZWEITER GENERATION
Demminer Landstraße 4 c · 17389 Hansestadt Anklam

Tel.: 03971 258445 · Mobil: 01520 2532486

Ein frohes Osterfest im Kreise Ihrer
Familie und Freunde
wünscht Ihnen 
das Team „Zur Görkeburg“
Uwe Fuhrholz

Herzliche      Ostergrüße

Heißer Tipp!Heißer Tipp!

Wir wünschen ein frohes Osterfest!

Ab April wird  
vorgesorgt!

Brennstoffhandel Schmidt
17398 Ducherow · Ladestraße 2 · Tel. (03 97 26) 2 04 05

www.brennstoffe-schmidt.de

Ein Blick auf den Kalender zeigt: 
Jetzt wird es aber höchste Zeit!
Der Hase bestellt für kalte Tage,
Rekord-Brikett, doch keine Frage!

Im Inneren der Eierkartons ist Platz für angemalte Eier und klei-
ne Backwaren. Foto: DJD/Pilot Pen/Bine Guellich
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Genuss & Unterhaltung
Schlemmen macht selig, feiern macht glücklich. Wer stilvolles Ambiente und besondere Kuli-
narik, großartige Unterhaltung und erstklassige Events mag, wird das Restaurant Remise lieben.

22. März „Operettenabend“ Opernsängerin Isabelle Nahrstedt
um 18 Uhr Isabelles Konzertprogramm umfasst die bekanntesten 
 Stücke aus Oper und Operette sowie einige musikalische  
 Überraschungen und Neuentdeckungen. Die Zuschauer 
 können sich auf ein ganz besonderes musikalisches 
 Erlebnis freuen. 49,00 € inkl. Menü oder Buffet p. P.

12. April „Der große Heinz Erhardt Abend“
um 18 Uhr Eine Hommage an den Schmunzelmeister der Nation 
 mit dem Humoristen Hanno Loyda vom Musik 
 Comerett „Die Kichererbsen“ 
  49,00 € inkl. Menü oder Buffet p. P.

12. Mai „Muttertagsbuffet“
von 12 – 15 Uhr  36,00 € inkl. Prosecco p. P.

Restaurant Remise | Alte Dorfstraße 7 | 17406 Stolpe auf Usedom
Tel.: 03 83 72 / 77 80 80 | info@remise-stolpe.de
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KunstHandwerk
&schöne   leckere Dinge

www.handgemacht-maerkte.com

kreativ & maritim...

12.-14.4.

24. Handgemacht –  
Kunst- und Handwerkermarkt
Bereits zum 24. Mal treffen sich wieder über 3 Tage vom Freitag, 
dem 12. bis zum Sonntag, dem 14. April ca. 60 ausgesuchte 
Designer, Kunsthandwerker und Anbieter schöner wie auch le-
ckerer Dinge, die aus der gesamten Bundesrepublik anreisen, 
zu einem besonderen Kunstevent auf dem Marktplatz der Han-
sestadt Greifswald. Diese schöne Marktstätte ist der ideale Ort, 
um der hochwertigen Ausstellung einen angemessenen und 
großzügigen Rahmen zu geben.

Die Aussteller sind zum großen Teil professionell arbeitende Kre-
ative, die ihre Werke in der eigenen Werkstatt bzw. dem eigenen 
Atelier fertigen.

Es gibt Unikatschmuck von Schmuckdesignern aus den ver-
schiedensten Materialien, z. B. Silber, Email, Mineralien, Ke-
ramik, Edelstein, Bernstein, Holzschmuck. Dann vielfältigstes 
Textildesign aus Leinen, Wachs, Walk, Strick, Mützen und Hüte, 
Briefpapiere und Karten, Bilder und Grafiken, Edelsteinobjekte, 
Schmiedearbeiten, verschiedenste Töpferarbeiten für den Haus-
gebrauch und auch für Haus und Garten, schöne gedrechselte 
Dinge aus Holz wie Schalen, Schreibwerkzeuge, dann Schnei-
debretter und viele andere dekorative Sachen.

Verschiedene Aussteller zeigen ihre Fertigkeiten und Arbeitswei-
sen dem interessierten Publikum. Der Sattler und Gürtelmacher 
fertigt direkt vor Ort nach Kundenwünschen. Der Stiftedreher 
und auch die Korbmacherin führen ihr Handwerk vor. Die Bürs-
tenmacherwerkstatt des Blindenhilfswerks Dresden e.V. bringt 
vielerlei handfertigte Besen, Bürsten und Pinsel mit nach Greifs-
wald.

A
nzeige 

Ausflugstipps
Für die ganze Familie

www.hotel-breitenbacher-hof.de
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Ausflugstipps
Für die ganze Familie

Seid dabei!
27. April 2024 

Freut euch auf einen 
energiegeladenen Tag.

Alle Veranstaltungsorte findet ihr hier:

energietag-mv.de

Seid dabei!
27. April 2024 

Freut euch auf einen 
energiegeladenen Tag.

Alle Veranstaltungsorte findet ihr hier:

energietag-mv.de
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Neubrandenburger Möbelspedition

Der Spezialist für Seniorenumzüge 
Full-Service-Umzug und Rundum-Sorglospaket

www.umzug-2000.de

Qualitätsumzüge zum besten Preis

weitere Leistungen:
  Entrümpelung 
  Wohnungsaufl ösung
  Küchen- & Möbelmontagen
  Tresor- & Klaviertransporte
  Bereitstellung von Lagerfl ächen
  bundesweit & international

und vieles mehr…

Friedrich-Engels-Ring 1

17033 Neubrandenburg

Tel. 0395 4 22 99 99

Anklam · Friedländer Landstr. 17 · Tel. 03971/831623

✁
✁

✁

wünscht allen Kunden ein 
frohes Osterfest.

Wir versüßen Ihr Osterfest
mit 20% RABATT 

auf alle Neubestellungen 
vom 14.3. - 21.3.24

Nur bei Vorlage dieser Anzeige.

2020% % 
RABATTRABATT

Heinrich-Hertz-Str. 4 · 17389 Anklam 
Tel.: 0 39 71/ 83 18 65 

Fax: 2161047

®
Eigene 

Werkstatt!

in Anklam

Herzliche  Ostergrüße 

Wir nehmen Ihre Bestellung am LKW 
oder auch telefonisch entgegen.

Preise für Großabnehmer auf Anfrage.

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr
Sa. 8.00 – 12.00 Uhr 

o. nach tel. Vereinbarung

Geflügelhof EhlertGeflügelhof Ehlert
Groß-Toitin 23, 17126 JarmenGroß-Toitin 23, 17126 Jarmen

 0173 5901498 0173 5901498

Wir beliefern Sie mit Geflügel:
z. B. Mularden m/w, Flugenten m/w, 

Hausenten, Wildenten, Laufenten, Gössel 
weiß/grau, Junghennen versch. Sorten, 

Hähne, Zwerghühner, Broiler weiß/braun, 
Puten, Wachteln, Perlhühner, Eintagsküken 

und Futtermittel an folgenden Tagen:

09.03. / 30.03. / 13.04. / 27.04. / 11.05.  
25.05. / 08.06. / 22.06. / 06.07. / 03.08.  

07.09. / 05.10.2024

Pelsin Bush. 08:00 Uhr
Lüskow Kirche 08:15 Uhr
Butzow Bush. 08:30 Uhr
Blesewitz Kirche 08:45 Uhr
Neuenkirchen Glascontainer 09:00 Uhr
Spantekow ehern. BHG 09:15 Uhr
Drewelow Container 09:35 Uhr
Sarnow Bush. 09:45 Uhr
Boldekow Glascontainer 10:00 Uhr
Zinzow Bush. 10:15 Uhr
Kavelpaß Bush. 10:30 Uhr
Putzar Gastst. 10:45 Uhr
Glien Teich 11:00 Uhr
Schwerinsburg Bush./Container 11:15 Uhr
Löwitz Neubau 11:30 Uhr
Schmuggerow Bush.  11:45 Uhr
Rathebur Kirche 12:00 Uhr
Lübs Kirche 12:20 Uhr
Neuendorf A Container 12:50 Uhr
Leopoldshagen Kirche 13:10 Uhr
Ducherow Am Bahnübergang 13:30 Uhr
Rossin Bush. 13:45 Uhr
Kalkstein Teich 14:00 Uhr
Bugewitz Container 14:15 Uhr
Neu Kosenow Glascontainer 14:30 Uhr
Kagendorf Kirche 14:45 Uhr
Auerose Briefk.asten 15:00 Uhr
Anklam Güterbahnhof 15:15 Uhr

Verkauf von küchenfertigen Broilern 8,- €/kg, 
Enten 14,- €/kg, Suppenhühner und Kaninchen

Wir wünschen   Wir wünschen   
frohe Osternfrohe Ostern

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.00 - 17.00 Uhr · Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

Jarmen • Demminer Straße 42a
Tel.: 03 99 97/88 66 90 • Fax: 88 66 91

Gützkow • Mascowstraße 10a • Tel. 038353-238
• Baustoffe • Düngemittel • Werkzeuge • Gartenzubehör 
• Schüttgut • Steine • Brennstoffe etc. Wir freuen uns

auf Ihren Besuch!

BAUHANDEL
LÜBKE
Ihr Baumarkt vor Ort

Ein frohes Osterfest
wünschen wir allen Kunden, Freunden und Bekannten.

TÄGLICH FRISCHE BACKWAREN

Osterzopf, süße 
Häschen und Co.
(DJD). Dass gerade zum Oster-
fest süße Osterbrote, Hefekrän-
ze, Lämmchen und Osterzöpfe 
gebacken werden, hängt mit 
der christlichen Tradition dieses 
Festes zusammen. „Das Oster-
fest folgt auf die lange, karge 
Fastenzeit, in der früher viele 
Nahrungsmittel wie Milchpro-
dukte oder gesüßte Gebäcke 
kirchlich untersagt waren. Os-
tern durfte wieder geschlemmt 
werden“, weiß Bernd Kütscher, 
Bäckermeister und Direk-
tor der Bundesakademie des 
Deutschen Bäckerhandwerks. 
Etwas Salz darf im Teig beim 
Backen nicht fehlen, da es den 
Geschmack verbessert und die 
Aromen intensiviert. Zudem 
trägt Salz zur Regulierung der 
natürlichen Fermentation im 
Teig bei. Auch die Teigstruktur 
wird gestärkt, was sich auf das 
Gebäckvolumen auswirkt. Wei-
tere Infos gibt es unter www.
vks-kalisalz.de.

www.pixabay.com
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Markt 6
17389 Anklam
T 03971 241456-1

Steinstraße 15
17438 Wolgast
T 03836 231770-3

Mühlenstraße 6
18507 Grimmen
T 038326 45539-5

E

Waldbühnenweg 1
17424 Heringsdorf
T 038378 69986-0

K A ISERBÄDER
ENERGIEPUNKTE

Stavenhagener Straße 29
17109 Demmin
T 03998 223123

Fritz-Reuter-Straße 7 A
17033 Neubrandenburg
T 0395 5442300

Fleischerstraße 4
17489 Greifswald
T 03834 4427773
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